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Diese Veröffentlichung wird unterstützt durch das Programm der EU für 
Beschäftigung und Soziale Solidarität – PROGRESS (2007–2013).

Dieses Programm wird von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziale Ange
legenheiten und Chancengleichheit der Europäischen Kommission verwaltet. 
Es wurde zu dem Zweck geschaffen, einen finanziellen Beitrag zur Verwirk
lichung der Ziele der Europäischen Union in den Bereichen Beschäftigung und 
Soziales – wie in der sozialpolitischen Agenda ausgeführt – und somit zum 
Erreichen der einschlägigen Vorgaben der LissabonStrategie in diesen Berei
chen zu leisten. 

Dieses auf sieben Jahre angelegte Programm richtet sich an alle maßgeblichen 
Akteure in den 27 Mitgliedstaaten, der EFTA, dem EWR sowie den Beitritts 
und Kandidatenländern, die an der Gestaltung geeigneter und effektiver 
Rechtsvorschriften und Strategien im Bereich Beschäftigung und Soziales mit
wirken können.

Mit PROGRESS wird das Ziel verfolgt, den EUBeitrag zur Unterstützung des 
Engagements und der Bemühungen der Mitgliedstaaten zu stärken. Daher 
dient PROGRESS folgenden Zwecken:

Analyse und Strategieberatung in PROGRESSPolitikfeldern; 
 Überwachung der Umsetzung der EU Rechtsvorschriften und Strategien in 
PROGRESSPolitikfeldern und Berichterstattung hierüber; 
 Förderung des Strategietransfers, des Lernens von einander und der gegen
seitigen Unterstützung auf der Ebene der Mitgliedstaaten im Zusammen
hang mit den Zielen und Prioritäten der EU sowie
Weitergabe der Ansichten von Akteuren und breiter Öffentlichkeit

Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/progress

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen geben nicht notwen
digerweise die Auffassung der Europäischen Kommission wieder.

•  
•  

•  

•  



In dieser Publikation wird eine gendersensible Sprache verwendet. Es werden entweder 
geschlechtsneutrale Bezeichnungen benutzt (z. B. Mitarbeitende) oder es wird auf die 
Schreibweise durch Unterstrich zurückgegriffen (z. B. Bürger_innen). Diese Schreibweise 
(auch „Gender Gap“ genannt) stammt aus der QueerTheorie und betont die soziale Konst
ruktion von Geschlecht: Der Unterstrich als Lücke macht darauf aufmerksam, dass es jenseits 
von Frauen und Männern auch Personen gibt, die sich keinem der beiden Geschlechter 
eindeutig zuordnen können oder wollen (z. B. Intersexuelle oder Trans*Personen).  
Heute ist diese Schreibweise sowohl in einschlägigen wissenschaftlichen Kontexten als auch 
bspw. In genderpolitisch aktiven Organisationen verbreitet.
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Die vorliegende Publikation präsentiert ausgewählte Modelle guter Praxis der 
Implementierung von Diversity Mainstreaming in und durch Institutionen der 
öffentlichen Verwaltung in europäischen Mitgliedsstaaten. Die vorgestellten 
Modelle sollen exemplarisch zeigen, wie sich Verwaltungen mit dem Thema 
Chancengleichheit als integralem Teil ihrer Arbeit auseinandersetzen, und 
Anregungen geben, wie bestehende Ansätze zur Verankerung von Chancen
gleichheit hierzulande ausgebaut werden könnten. Um einen Diskussionspro
zess zu begleiten, was gemeinsam unter Diversity Mainstreaming und Chan
cengleichheit zu verstehen ist, bietet Kapitel B.2 hierzu Begriffsdefinitionen an. 

Die Publikation wurde im Rahmen des Projektes „Chancen gleich(heit) prüfen. 
Diversity Mainstreaming für Verwaltungen“ im Auftrag des Projektpartners 
Landesstelle für Chancengleichheit – Brandenburg erstellt. Das Projekt befass
te sich zwischen November 2010 und Dezember 2011 mit Maßnahmen und 
Strategien zur Herstellung von Chancengleichheit mit Blick auf alle im Allgemei
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) genannten Diskriminierungsmerkmale in 
ausgewählten öffentlichen Verwaltungen auf Landes und Kommunalebene in 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Das Projekt wurde in Trägerschaft der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
durchgeführt. Partner waren auf Landesebene die Landesstelle für Chancen
gleichheit – Brandenburg, die das Projekt auch mit initiierte und an der Kon
zeption mitwirkte, und die ehemalige Arbeitsstelle Vielfalt bei der Justizbehör
de Hamburg. Weitere Partner waren die Kommunen Stuttgart und Nürnberg. 

Ziel des Projekts war, Länder und Kommunen bei der Weiterentwicklung und 
optimalen Umsetzung vorhandener, erfolgreicher Instrumente und Strategien 
zur Herstellung von Chancengleichheit zu unterstützen. Die Projektaktivitäten 
(Feldforschungen in den Partnerverwaltungen sowie eine Workshopreihe für 
Verwaltungsbeschäftigte) boten sowohl den direkt beteiligten Partnerverwal
tungen als auch externen Interessierten aus Landes und Kommunalverwaltun
gen einerseits die Möglichkeit, in einen intensiven Austausch über bereits 
angewendete Maßnahmen zur Herstellung von Chancengleichheit, deren Ent
stehungskontexte und bedingungen sowie über Herausforderungen in der 
Praxis zu treten und gegenseitig von Wissen, Erfahrungen und Ideen zu profi
tieren. Darüber hinaus bot das Projekt allen Beteiligten einen Rahmen dafür, in 
einem Kreis von Expert_innen, Zuständigen und Interessierten, Ideen und 
Ansätze für eine bedarfsgerechte Umsetzung eines GleichbehandlungsMain
streamings zu entwickeln. 1

1   Die Projektergebnisse sind in eine Handreichung zur Umsetzung von Diversity in Verwaltungen 
eingeflossen und in einem Projektbericht dokumentiert. Zudem liegt ein Wegweiser zum „Quali
tätsaspekt Chancengleichheit“ vor: www.antidiskriminierungsstelle.de/Projekte/Offensive für eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft/Diversity Mainstreaming.

A. Einleitung



Ziel der Publikation ist es, durch den Blick in andere Länder weitere Impulse 
zur Umsetzung zu geben. Dabei wird davon ausgegangen, dass Modelle nicht 
1:1 transferiert werden können, was sich schon allein an den unterschiedlichen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen, Strukturen und Entwicklungen ablesen 
lässt, zu denen jeweils bei den im Kapitel C.1 bis C.5 dargestellten Good
PracticeModellen (GPM) kurz ausgeführt wird. 

Gleichzeitig gibt es aber eine gemeinsame Wertebasis durch Vorgaben der EU, 
die in Kapitel B als Basis für die Entwicklung der (rechtlichen und gesellschaft
lichen) Rahmenbedingungen von Diversity Mainstreaming in und durch Ver
waltungen in der Europäischen Union skizziert werden. Es beeindruckt, welche 
Relevanz Diversity und Chancengleichheit für öffentliche Verwaltungen in den 
verschiedensten europäischen Ländern bereits haben. Öffentliche Verwaltun
gen in Europa beziehen bereits in den verschiedensten Kontexten mit großer 
Kreativität die Realität von Heterogenität der Bevölkerung entlang verschie
denster Differenzlinien und die Bekämpfung von Diskriminierung in ihr Han
deln ein. Die Rahmenbedingungen durch europäische Herausforderungen wie 
demografischer Wandel, Fachkräftemangel durch fehlende Attraktivität, Erler
nen des Umgangs mit Heterogenität in Zeiten von Globalisierung und EUFrei
zügigkeit mögen in den Staaten und Regionen graduell unterschiedlich stark 
vorhanden und/oder spürbar sein, aber die vorgestellten Modelle mit ihrer 
Querschnittverankerung bieten auch dazu die eine oder andere Anregung. 

Zur Darstellung der Modelle in Kapitel C wurden nach einer Recherche der 
zugänglichen Informationen wahlweise schriftliche oder Telefoninterviews  
mit den jeweiligen Verantwortlichen geführt und zu den aufgeführten Aspek
ten der Beschreibung verdichtet. Die Publikation verfolgt weder den Anspruch 
einer vollständigen Darstellung, einer externen Evaluation der Wirksamkeit 
der Anwendungsbeispiele noch einer Prämierung der ausgewählten Modelle. 
Neben der Frage der Zugänglichkeit von Informationen über Modelle allge
mein stellte sich die nach einer gemeinsamen (Fremd)Sprache in der Kommu
nikation und Erreichbarkeit der identifizierten Ansprechpartner_innen im 
Zeitraum der Recherche. 

Für die Darstellungen wurden aus Projekterfahrung subjektiv wichtige Aspekte 
in den Vordergrund gestellt. Denn für die Auswahl der Modelle guter Praxis in 
der vorliegenden Zusammenstellung wurden insbesondere Erfahrungen aus 
der Feldforschung des Projekts sowie aus dem ersten Projektworkshop berück
sichtigt, welche Aspekte für den hiesigen Kontext relevant sind. In der Vorbe
reitung auf den Workshop, der von der Landesstelle konzipiert und im Septem
ber 2011 in Potsdam durchgeführt wurde, und während der Durchführung 
wurden konkrete Chancen und Herausforderungen institutioneller Implemen
tierung der Veränderungsprozesse erörtert und diskutiert, die notwendig sind, 
um Diversity Mainstreaming unter Einbezug aller AGGMerkmale als umfassen
de Strategie in Verwaltungshandeln zu integrieren. 



Folgende Aspekte wurden u.a. für die Umsetzung von Diversity Mainstrea
ming in und durch öffentliche Verwaltung als bedeutend identifiziert und soll
ten sich in Modellen wiederfinden:

  Gesetze bilden die Grundlage von Verwaltungshandeln. Gleichzeitig können 
sie nur dann optimal umgesetzt werden, wenn keine inneren Widerstände 
aufgebaut werden, sondern die Sinnhaftigkeit für die eigene Arbeit breit 
nachvollzogen wird. Strategien zu dieser Prozesssteuerung interessierten 
deshalb besonders. 

  Es kann nach Erfahrungen aus dem Projekt vorkommen, dass Verwaltungen 
sich für Chancengleichheit und Diversity Mainstreaming aussprechen, diese 
Orientierung jedoch die Institution nicht bis in alle Arbeitsbereiche und alle 
Bereiche strategischer Ausrichtung durchdringt. Proaktive Thematisierung 
trägt dazu bei, dass die Themen Antidiskriminierung und Herstellung von 
Chancengleichheit über ein formelles Bekenntnis hinaus Verwaltungshandeln 
gestalten können. Vor allem auch die gezielte Analyse durch Institutionen 
der öffentlichen Verwaltung, ob Diskriminierung stattfindet, in Abgrenzung 
zum rein reaktiven Behandeln des Themas nach Zutagetreten eines konkre
ten, sichtbaren Diskriminierungsphänomens, wurde als wichtige Fragestel
lung erkannt. 

  Formen des Einbezugs unterrepräsentierter (zivilgesellschaftlicher) 
Gruppen2 in die Gestaltung von politischem und Verwaltungshandeln, bei 
denen diesen ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und die 
über eine ProformaBeteiligung hinausgehen, wurden aus ähnlichen Überle
gungen heraus ebenfalls als Auswahlkriterium identifiziert.3

  Diversity Mainstreaming in der Personalpolitik eröffnet die Möglichkeit, die 
Beschäftigten auf allen Ebenen einer Institution für Diversity zu sensibilisie
ren sowie die Beschäftigungsstruktur öffentlicher Verwaltung der realen 
Heterogenität der Bevölkerung in europäischen Staaten entsprechend zu 
gestalten. 

  Die Fördermittelvergabe schließlich stellt ein starkes Instrument dar, über 
das Institutionen der öffentlichen Verwaltung Wirkung in den Privatsektor 
entfalten und somit über ihre gesellschaftliche Vorbildfunktion hinausgehen 
können.

Mindestens einen dieser Aspekte nehmen die in Kapitel C vorgestellten Model
le in ihrer praktischen Umsetzung von Diversity Mainstreaming auf. 

• 

• 

• 

• 

• 

2  Wer diesen Aspekt vertiefen möchte, findet Anregungen beim Erstellungsprozess des Transgender
Aktionsplans im Vereinigten Königreich, in dem explizit auf die Partizipation nicht repräsentierter 
Gruppen Wert gelegt wurde, um Verwaltungshandeln zu befähigen.

3  Die gefundenen Aspekte sind nicht unbedingt „neu“, sondern finden sich auch in der Fachliteratur 
wieder; so schreibt z. B. Alexander Dippel in starker Übereinstimmung mit den Erfahrungen aus 
dem Projekt bezüglich der Implementierung von Diversity Management und des Einbezugs von 
Intersektionalität in der öffentlichen Verwaltung: „Auf der einen Seite steht der Anspruch, eine von 
Vielfalt geprägte Realität als eine solche anzuerkennen und den Individualitäten gerecht zu werden. 
Demgegenüber stehen gewachsene Organisationseinheiten für einzelne (wenige) Dimensionen und 
das organisationale Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion. Letzteres ist auch ernst zu nehmen“ 
(von Dippel, Alexander (2009): „Raus aus den Schubladen! Diversity Management in öffentlichen 
Verwaltungen und die Einbeziehung von Intersektionalität“. Abrufbar unter: http://www.migration
boell.de/web/diversity/48_2150.asp, Zugriff am 05.12.2011).

http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2150.asp
http://www.migration-boell.de/web/diversity/48_2150.asp


In Kapitel D folgt ein Fazit, welche Anregungen aus dem Ausland aufgenommen 
werden könnten, um die für den eigenen Kontext passenden Strategien weiter
zuentwickeln, um wichtige Umsetzungsschritte für Diversity Mainstreaming in 
Deutschland zu begleiten.



B. Grundlagen: Diversity Mainstreaming 

1. Entwicklung der Vorgaben zum Diskriminierungsschutz durch die  
Europäische Union

Gemeinsame
Werte

Die Vorgaben der Europäischen Kommission zur rechtlichen Gestaltung des 
Diskriminierungsschutzes bilden, vor allem seit etwa zehn Jahren, die Grund
lage für viele Entwicklungen in diesem Bereich in den Mitgliedsstaaten. Wur
den die Vorgaben auch in den einzelnen Mitgliedsstaaten aufgrund der jewei
ligen Organisationsstrukturen, rechtlichen Ausgangslagen und verschieden 
ausgeprägten Traditionen von Diskriminierungsschutz unterschiedlich umge
setzt, so bietet der Bezug darauf doch eine gemeinsame normative Rahmen
setzung, eine gemeinsame Wertebasis, vor deren Hintergrund Good Practice 
Modelle in den Mitgliedsstaaten verglichen und Erfahrungen übertragen wer
den können. 

Die Entwicklung der rechtlichen Vorgaben der Europäischen Kommission zu 
(mehrdimensionalem) Diskriminierungsschutz soll hier nicht umfassend erläu
tert4 werden; es werden lediglich Eckdaten zur Kontextualisierung der Good 
Practice Modelle genannt, zumal den Vorstellungen der einzelnen Good Practi
ce Modelle auch jeweils eine Einführung zum nationalen Kontext folgt, die die 
Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Union einbezieht. Jedoch können 
auch diese Kurzdarstellungen – aus Gründen des Umfangs und des Fokus der 
vorliegenden Publikation – es nicht leisten, alle Aspekte der europäischen 
Vorgaben und ihrer Umsetzung zu illustrieren. 

Artikel 13
Amsterdamer
Vertrag

1998 erhielt die Europäische Gemeinschaft durch Inkrafttreten von Artikel  
13 EG Normgebungskompetenz nicht mehr nur bezüglich der Diskriminierungs
dimension Geschlecht, sondern darüber hinaus bezüglich rassistischer Diskrimi
nierung oder Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft sowie bezüglich 
Religion und Weltanschauung, Alter, Behinderung und sexueller Orientierung. 
Die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts war bereits 
seit 1957 auf Grundlage von Art. 141 EG zur Entgeltgleichheit von Männern 
und Frauen möglich.

Zwischen 2000 und 2004 verabschiedete die Gemeinschaft dann eine Reihe 
von Richtlinien zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der genannten 
Merkmale. 

4  Zu diesem Thema liegt eine Expertise der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vor: Benecke, 
Martina Dr.: „Rechtsvergleich der europäischen Systeme zum Antidiskriminierungsrecht“. Abrufbar 
unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
rechtsvergleich_der_europaeischen_systeme_zum_ads.pdf?__blob=publicationFile, Zugriff 
06.12.2011.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/rechtsvergleich_der_europaeischen_systeme_zum_ads.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/rechtsvergleich_der_europaeischen_systeme_zum_ads.pdf?__blob=publicationFile
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/rechtsvergleich_der_europaeischen_systeme_zum_ads.pdf?__blob=publicationFile


Dies waren im Jahr 2000 zunächst die sogenannte Antirassismusrichtlinie 
(2000/43/EG) und die Rahmenrichtlinie Beschäftigung (2000/78/EG) sowie  
die „GenderRichtlinie“ (2002/73/EG) und die Richtlinie zur Gleichstellung der 
Geschlechter auch außerhalb der Arbeitswelt (2004/113/EG). 

Richtlinienpaket 
zu Antidiskrimi
nierung

Nachfolgend werden diese Richtlinien in der vorliegenden Publikation als 
„Richtlinienpaket zu Antidiskriminierung“ bezeichnet. Im Ergebnis ist Diskri
minierungsschutz aber durch das europäische Gleichbehandlungsrecht bis 
heute nicht lückenlos für alle Merkmale in allen Lebensbereichen implemen
tiert: Schutz vor Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft ist für die 
Lebensbereiche Arbeitsleben, Sozialschutz/soziale Vergünstigungen, Bildung 
sowie Zugang zu öffentlich zugänglichen Gütern und Dienstleistungen gewähr
leistet; für das Merkmal Geschlecht gilt dies mit Ausnahme des Lebensbereichs 
Bildung ebenfalls. Weitere Diskriminierungsmerkmale, wie Religion/Weltan
schauung, Behinderung, Alter und sexuelle Orientierung, sind nur im Arbeitsle
ben geschützt. 

Neben diesen Rahmenbedingungen bezüglich unterschiedlicher Diskriminie
rungsgründe in verschiedenen Anwendungsbereichen werden im Richtlinien
paket zu Antidiskriminierung einzubeziehende Formen von Diskriminierung 
erwähnt. Hier werden unmittelbare (direkte) oder mittelbare (indirekte) Diskri
minierung, Belästigung sowie bereits die Aufforderung zur Diskriminierung  
und Viktimisierung genannt. Viktimisierung meint die Benachteiligung von 
Betroffenen, die Klage gegen Diskriminierung eingereicht haben, oder der 
Zeug_innen. Weiterhin beinhaltet das Richtlinienpaket unter anderem Hinwei
se zu Ausnahmen vom Grundsatz der Gleichbehandlung, zu positiven Maßnah
men, Beweislastverschiebung, Sanktionen, Rechtsbehelfen und Rechtsdurch
setzung im Diskriminierungsfall. Die Mitgliedsstaaten werden über die 
Antirassismusrichtlinie außerdem verpflichtet, unabhängige „spezialisierte 
Stellen“ einzurichten5.

Im Jahr 2007, dem Europäischen Jahr der Chancengleichheit, war die Frist zur 
Umsetzung der Vorgaben in den Mitgliedsstaaten bereits abgelaufen. Ein von 
der Kommission in Auftrag gegebener Bericht zur Umsetzung in den Mitglieds
staaten kam in diesem Jahr zu dem Befund, dass diese auch in den meisten 
Mitgliedsstaaten abgeschlossen, dies allerdings auf sehr unterschiedliche Wei
se geschehen sei und weiterhin Lücken in der Umsetzung bestünden6. 

Andererseits gingen einige Mitgliedsstaaten in der Umsetzung des Richtlinien
pakets zu Antidiskriminierung auch teilweise über deren Vorgaben hinaus. Die 
unterschiedliche Umsetzung in den Mitgliedsstaaten betrifft alle oben genann
t
 
en Bereiche, die durch das Richtlinienpaket geregelt werden.  

5  Zur Einrichtung unabhängiger Stellen vgl. Richtlinie 2000/43/EG: „Jeder Mitgliedstaat bezeichnet 
eine oder mehrere Stellen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft zu fördern.“

6  Chopin, Isabelle; Gounari, EiriniMaria (2009): Entwicklung des Antidiskriminierungsrechts in 
Europa. Ein Vergleich in den 27 Mitgliedsstaaten für das Europäische Netz unabhängiger Sachver
ständiger im Bereich der Nichtdiskriminierung. Abrufbar unter: ec.europa.eu/social/BlobServlet?do
cId=5681&langId=de.



Im Jahr 2008 wurde ein „Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der Welt
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung“ 
(2008/0140/APP) vorgelegt. Dieser enthält ein Verbot der unmittelbaren und 
der mittelbaren Diskriminierung für alle Personen im öffentlichen und privaten 
Bereich sowie in den öffentlichen Stellen. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch für die bisher in diesen Lebensbereichen nicht abgedeckten Diskriminie
rungsmerkmale auf alle genannten Lebensbereiche. Der Vorschlag wurde wie
derholt im Rat diskutiert und abgeändert, konnte aber noch nicht verabschie
det werden7.

2. Diversity Mainstreaming und öffentliche Verwaltung: Begriffsklärung

Nach der Kurzdarstellung der europäischen Rahmenbedingungen soll nun noch 
auf die Begriffe Diversity, Chancengleichheit und (Diversity) Mainstreaming 
eingegangen werden. Zur Weiterführung eines fachlichen Austausches schlägt 
diese Veröffentlichung folgende Definitionen8 vor: 

Diversity Diversity existiert auf zwei Ebenen: einmal als Konstrukt (im Sinne von Vielfalt) 
und einmal als Konzept (auf der Umsetzungsebene). Vielfalt wird im Kontext 
des Richtlinienpaketes als gesellschaftliche und soziale Vielfalt bezogen auf die 
Dimensionen Alter, Behinderung/Gesundheit, ethnische Herkunft, Geschlecht, 
Religion/Weltanschauung sowie sexuelle Identität verstanden. Weitere Dimen
sionen von Vielfalt können in landesspezifischen Definitionen enthalten sein. 
Diversity als Konzept zielt ab auf einen Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt, 
der Benachteiligungen vermeidet und Chancen nutzt.

Chancen
gleichheit

Chancengleichheit ist ein erstrebenswerter Idealzustand, der allen Menschen, 
ungeachtet ihres Geschlechts, Alters, ihrer ethnischen Herkunft, Religion/ 
Weltanschauung, sexuellen Identität oder einer Behinderung, die gleiche Teil
habe am gesellschaftlichen Leben zusichert. Dabei gilt es, gesellschaftshisto
risch gewachsene Diskriminierungen bestimmter Gruppen abzubauen oder zu 
verhindern und ein neues gesellschaftliches Bewusstsein im Umgang mit Viel
falt zu fördern. Der Grundgedanke ist daher, sich von einer naturalistisch
essentialistischen Auffassung von der „Macht der Stärkeren“ dahin gehend zu 
bewegen, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse aktiv durch die Gesellschaft 
konstruiert und rekonstruiert werden und ihnen somit durch sozialpolitische 
Rahmenbedingungen und soziales Handeln entgegengewirkt werden kann. 

Die Herstellung von Chancengleichheit ist daher auch ein übergeordnetes Ziel 
von und für Verwaltungen in ihren Funktionen als Arbeitgeber und Dienstleis
ter.

7  Vgl. Werdegang des interinstitutionellen Verfahrens unter http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossi
er_real.cfm?CL=de&DosId=197196, Zugriff am 06.12.2011.

8   Zu Begriffsdefinitionen vgl. auch Glossar der im Rahmen des Projekts erstellten Handreichung 
„DiversityProzesse in und durch Verwaltungen anstoßen“.

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=197196
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=de&DosId=197196


Diversity  
Mainstreaming

Schließlich kann Diversity Mainstreaming in Anlehnung an das Konzept des 
Gender Mainstreamings als ein möglicher Ansatz zur Herstellung von Chancen
gleichheit verstanden werden. Im Unterschied zu solchen Maßnahmen zur Her
stellung von Chancengleichheit, die sich auf nur ein oder mehrere Diskriminie
rungsmerkmale beziehen können, werden beim Diversity Mainstreaming alle 
Diskriminierungsmerkmale gleichwertig und zielgruppenübergreifend mitge
dacht9. Dabei ist die Berücksichtigung von Vielfalt eine Querschnittsaufgabe. 
Diversity Mainstreaming bedeutet, dass bei der Planung, Durchführung und 
Qualitätssicherung dem Aspekt Chancengleichheit durch Beachtung der Viel
falt Rechnung getragen wird. Nach einem Diversity MainstreamingKonzept 
sind politische Vorgaben, Maßnahmen, Verfahren und Dienstleistungen dar
aufhin zu prüfen, wie sie sich auf die Lebenswirklichkeit von allen Menschen 
auswirken, und gegebenenfalls neu zu überdenken, um unerwünschte 
Ungleichbehandlung zu vermeiden.

Die Umsetzung von Mainstreamingprozessen geschieht möglichst über Quer
schnittverankerung auf allen Ebenen und allen Stufen der Politikgestaltung. Im 
Vorfeld von Entschließungen und Entscheidungen soll der Chancengleichheits
gedanke mit berücksichtigt werden. Idealerweise wird er in Kooperation von 
Ressorts und unabhängig von Zuständigkeiten für bestimmte Gruppen, wie 
zum Beispiel für Zugewanderte oder Senioren, implementiert. Somit soll es 
nicht ausschließlich in der Verantwortung einzelner Stellen in der Verwaltung 
liegen, das Ziel der Herstellung von Chancengleichheit zu verfolgen, sondern 
integraler Teil der täglichen Aufgaben aller in der Verwaltung sein. 

Die Europäische Union fördert das Instrument Mainstreaming und hat zumin
dest zur Umsetzung von Gender Mainstreaming mit dem Vertrag von Amster
dam dementsprechende Verpflichtungen formalisiert10. Erfahrungen aus dem 
Gender Mainstreaming – wie die Erkenntnis, dass es sich lohnt, bestimmte 
Diskriminierungsdimensionen bei der Politikgestaltung frühzeitig und umfas
send mitzudenken – können wertvoll für die Implementierung eines Diversity 
Mainstreamings sein. Auch dieses Konzept wird zunehmend von der EU vorge
bracht: In einer 2005 veröffentlichten Rahmenstrategie der Europäischen Kom
mission zu „Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit für alle“ heißt es z. B.: 
„[D]ie Kommission möchte Instrumente schaffen, die einen ‚integrierten 
Ansatz‘ fördern, d. h. die Berücksichtigung der Zielsetzungen der Nichtdiskrimi
nierung und Chancengleichheit in sämtlichen politischen Maßnahmen der 
Gemeinschaft“ 11. 

9  Vgl. Definition in „Praxiskompendium zum Thema Mainstreaming der Nichtdiskriminierungs/ 
Gleichstellungsthematik. EUKommission, 2011.

10 Pr aktische Erfahrungen mit dem Instrument Mainstreaming können hilfreich für die Umsetzung 
eines Diversity Mainstreamings sein; allerdings wird das Verhältnis zwischen den Dimensionen Gen
der und Diversity unterschiedlich bewertet. Es wurde während der Feldforschung oder auch beim 
ersten Projektworkshop deutlich, dass sich dieses Verhältnis noch in einem Aushandlungsprozess 
befindet.

11  Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirt
schafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 1. Juni 2005: „Nichtdiskriminie
rung und Chancengleichheit für alle – eine Rahmenstrategie“ (KOM(2005)224), abrufbar unter: 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_
union/c10313_de.htm, Zugriff 06.01.2012. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0224:DE:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0224:DE:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_de.htm


Die Tatsache, dass in Veröffentlichungen der Europäischen Union – anders als 
im Projekt „Chancen gleich(heit) prüfen – die Terminologie „Equality Mainstre
aming“ verwendet wird, kann vernachlässigt werden. Die Grundannahmen des 
Konzepts Diversity Mainstreaming entsprechen denen von Equality Mainstrea
ming, aber das Konzept von Diversity bietet durch seine stärkere Bekanntheit 
als das aus dem anglofonen Raum stammende Konzept von Equality für deut
sche Verwaltungen einen griffigeren Ansatzpunkt.12 

Es kommt jedoch immer noch vor, dass die Implementierung von Diversity 
Mainstreaming in und durch öffentliche Verwaltung nicht als notwendig 
erkannt wird und das Konzept nur für die Privatwirtschaft als passend und 
notwendig angesehen wird. Als Institution, die die politischen Rahmenbedin
gungen einer Gesellschaft maßgebend mit strukturiert, kommt öffentlicher 
Verwaltung jedoch eine wichtige Rolle im Einbezug der faktischen Heterogeni
tät von Bevölkerung zu. Darüber hinaus können Dienstleistungen passgenauer 
ausgestaltet werden und zudem hat Verwaltung als staatliche Institution eine 
Vorbildfunktion bezüglich gesellschaftlicher Gestaltung inne.

12  Zwar sind beides Anglizismen, was den Zugang zu den Begriffen im deutschen Sprachraum mög
licherweise erschwert, allerdings findet das DiversityKonzept vermehrt auch hierzulande Verwen
dung.



C. Ausgewählte Modelle

3. Definition und Auswahl der Good Practice Modelle (GPM) aus der  
Verwaltung

Die Präsentation ausgewählter Modelle soll exemplarisch zeigen, wie sich Ver
waltungen mit dem Thema Chancengleichheit als integralem Teil ihrer Arbeit 
auseinandersetzen und sich dem Idealzustand von Diversity Mainstreaming 
nähern. 

Good Practice 
Modelle

Unter Good Practice Modellen werden in dieser Publikation in der öffentlichen 
Verwaltung durchgeführte Maßnahmen und Aktivitäten verstanden, die die 
Herstellung von Chancengleichheit in und durch Verwaltung auf effektive Wei
se umsetzen, im Sinne davon, dass die Implementierung der Gleichbehand
lungsgesetzgebung in der Praxis erprobt und von den Verantwortlichen als 
dazu geeignet befunden wurde. Wie in der Einleitung angeführt, kann hier 
keine eigene Evaluation stattfinden. Vielmehr wurde die Datenerhebung zur 
Darstellung der GPMs anhand von telefonischen oder schriftlichen Leitfaden 
interviews mit den verantwortlichen Akteur_innen vollzogen. Waren Verant
wortliche nicht nur in der Verwaltung angesiedelt, wurde auch die NROPers
pektive mit einbezogen. 

Da auch im Ausland nicht immer ein Idealzustand von Diversity Mainstreaming 
herrscht(e), sind die GPMs dabei oft innovativ. Gute Praxis bezieht sowohl 
zeitlich begrenzte Einzelmaßnahmen, wie z. B. Projekte zur Begleitung der 
Umsetzung eines neuen Gesetzes, als auch dauerhaft etablierte Praktiken oder 
Strukturen mit ein, wie institutionalisierte Kooperationen zwischen Institutio
nen der öffentlichen Verwaltung und Nichtregierungsorganisationen.

Es wurde versucht, bei der Auswahl der Modelle sowohl föderale als auch 
zentralisierte Systeme sowie neue und langjährige Mitgliedsstaaten der EU, die 
oft eine lange Tradition mit Blick auf Antidiskriminierungspolitik haben, einzu
beziehen. Weiterhin sollten sowohl Modelle auf kommunaler wie auch auf 
Landesebene ausgewählt werden. Schließlich spielte die Mehrdimensionalität 
bzw. zielgruppenübergreifende Implementierung unter Einbezug von mindes
tens drei geschützten Merkmalen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsge
setz (AGG) eine Rolle. Die Einschränkung auf mindestens drei Merkmale ist 
dem Umstand geschuldet, dass ein vollständig zielgruppenübergreifender 
Ansatz in der Realität noch nicht entsprechend häufig verbreitet ist, und daher 
auch übergreifende Ansätze, auch wenn sie noch nicht alle sechs AGGMerk
male umfassen, einbezogen wurden.13 

13  Vielversprechend kann hier auch der neue – hier wegen fehlender Erfahrungen nicht näher darge
stellte – Ansatz sein, der in Rumänien gefunden wurde. Auf Anregung der nationalen Antidiskrimi
nierungsstelle in Rumänien wurde das Phänomen multipler Diskriminierung neu in die Gesetzge
bung einbezogen. 



3.1 Das Projekt „Salzburg.diskriminierungsfrei?!“ zur Implementierung des  
Salzburger Gleichbehandlungsgesetzes (S.GBG)

Die Auffassung, dass Gesetze alleine oft nicht ausreichen, um effektiven Diskri
minierungsschutz zu gewährleisten, wird von vielen geteilt. Ein Modell, das sich 
mit dieser Thematik auseinandersetzte, war das Projekt „Salzburg.diskriminie
rungsfrei?!“ des Büros für Frauenfragen & Chancengleichheit des Landes Salz
burg in Österreich. Es wurde vor allem deshalb als ein Modell guter Praxis für 
diese Veröffentlichung ausgewählt, weil ihm das Bewusstsein zugrunde lag, 
dass das bloße Inkrafttreten neuer Antidiskriminierungsgesetzgebung nicht 
zwangsweise ausreicht, damit diese ihre volle Wirkung ausüben kann. Im 
Gegenteil sind Bewusstseinsbildung und umfassendes Bekanntmachen neuer 
Regelungen von zentraler Bedeutung hierfür, wie dies das Salzburger Projekt 
sehr deutlich macht. Damit steuert es Prozessen von Widerständen bewusst 
entgegen. Darüber hinaus eröffnet ein neues Gesetz Spielraum für weiter 
gehende Vereinbarungen, etwa in der Personalpolitik.

a. Darstellung des Good Practice Modells 

Titel und Kurzbeschreibung
Das Projekt „Salzburg.diskriminierungsfrei?!“ begleitete die ersten 13 Monate 
des Salzburger Gleichbehandlungsgesetzes (S.GBG), das am 1. Mai 2006 in 
Kraft trat. Das Projekt war im Büro für Frauenfragen & Chancengleichheit des 
Landes Salzburg angesiedelt. 

Das Salzburger Gleichbehandlungsgesetz erweiterte das existierende Diskrimi
nierungsverbot aufgrund des Geschlechts um die sechs Diskriminierungs
dimensionen Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung, 
Religion und Weltanschauung. 

Ausgangslage
Österreich galt als Benchmark in der Implementierung der Gesetzgebung. 
Jedes Bundesland war aufgerufen, sein Landesgesetz anzupassen, und initiierte 
dadurch jeweils einen Gesetzesentwurf. Das Inkrafttreten des Salzburger 
Gleichbehandlungsgesetzes im Februar 2006 war zentraler Ausgangspunkt für 
die Initiierung des Projektes. Das S.GBG stellt ein umfassendes horizontales 
Diskriminierungsverbot für die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung im 
Land Salzburg und Bürger_innen bei der Beanspruchung von Dienstleistungen 
des Landes oder der Gemeinden dar. Im S.GBG wurden die zwei zuvor gelten
den Salzburger Landesgesetze zur Gleichbehandlung (Land und Gemeinden) 
zusammengefasst und die Gleichbehandlung der Landeslehrer_innen neu auf
genommen. Zu dem bereits seit 1996 geltenden Gleichbehandlungsgesetz 
wurde zusätzlich ein Förderungsgebot für Mitarbeiter_innen mit Behinderun
gen eingeführt. Das im Gesetz festgelegte Diskriminierungsverbot richtet sich 
in erster Linie an die Verwaltungsorgane des Landes, der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwal
tungskörper. Auch sonstige natürliche oder juristische Personen, soweit deren 



Tätigkeit der Gesetzgebungskompetenz des Landes unterliegt, sind hiervon 
nicht ausgenommen. Das Gesetz hat die Anwendungsbereiche Gesundheit, 
Soziales, Bildung, Erwerbstätigkeit, Zugang zu und Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Implementierung 
gesetzlicher 
Vorgaben über 
Projektmanage
ment

Zielsetzung 
Ziel des Projektes war es, die Implementierung des neuen Gleichbehandlungs
gesetzes sowohl in den institutionellen Strukturen als auch ins gesellschaftliche 
Bewusstsein konzentrierter voranzutreiben. Dies geschah über das Instrument 
des Projektmanagements.

Strukturen für die nachhaltige Umsetzung des Salzburger Gleichbehandlungs
gesetzes mit seinen sieben Gleichbehandlungsdimensionen zu erarbeiten und 
dabei der Komplexität des Themas und der Verwaltungsstrukturen gerecht zu 
werden, waren zentrale Zielsetzungen. Weiterhin wurden folgende Detailziele 
festgelegt:

  Ausbau der GleichbehandlungsOrganisationsstruktur in der Salzburger 
Landesverwaltung 
  Aufbau einer effizienten Gleichbehandlungs, Informations, Beratungs und 
Interventionsarbeit 
  Einrichtung der Gleichbehandlungskommissionen und Schulung der 
Mitglieder 

 Du rchführung der im Gesetz vorgeschriebenen „Sozialen Dialoge“. Diese 
sollen mit Bediensteten, insbesondere auch mit den zuständigen Organen 
der Dienstnehmervertretung, mit für die Umsetzung zuständigen Personen 
und Institutionen und mit Vereinigungen, die nach ihren satzungsmäßigen 
Zielen ein berechtigtes Interesse an der Einhaltung des Diskriminierungs
verbots haben, durchgeführt werden.

  Begleitende Öffentlichkeitsarbeit  

Zielgruppen
Zielgruppen waren zum einen Führungskräfte und Mitarbeiter_innen des 
Landes (informiert über die Abteilungsleiterkonferenz als auch in direkter 
Ansprache an die Abteilungen), interne Dienststellen der Salzburger Landes
verwaltung (z. B. die Landesverwaltung, Gemeinden, Personalvertretungen 
des Landes, der Gemeinden, der Salzburger Landeskliniken, Landesbetriebe 
und der Gemeindeverbände, Landwirtschaftskammer…), Führungskräfte  
und Mitarbeiter_innen der Stadt Salzburg, ebenso die Kontakt und Führungs
frauen (welche die Interessen des Gleichbehandlungsgesetzes in ihren Abtei
lungen vertreten) im Land und internen Kooperationspartner (z. B. Landes
pressebüro, Logistik, Verwaltungsakademie, politische Ressorts); zum anderen 
aber auch die Öffentlichkeit (Einwohner_innen von Salzburg, Medien), NROs 
und Interessenvertretungen.

• 

• 

• 

• 

• 



Umgesetzte Maßnahmen

• 

• 

• 

• 

Informations
verbreitung

Die Maßnahmen zur Umsetzung des Projektes beinhalteten den Versand von 
15.000 Informationsbroschüren an NROs, Fachexpert_innen, an alle Landesleh
rer_innen, alle 4.500 Klinikmitarbeiter_innen sowie an alle Gemeinden des Lan
des Salzburg. Außerdem wurde eine Informationsmail des Landesamtsdirektors 
an alle rund 3.000 Mitarbeiter_innen der Landesverwaltung gesandt und ein 
Beitrag in der neuen Onlinemitarbeiter_innenzeitung und im Intranet veröffent
licht. Neue Mitarbeiter_innen erhalten nun bei ihrem ersten Besuch in der Perso
nalabteilung Informationen zum Gleichbehandlungsgesetz, neue Lehrlinge wur
den im Rahmen eines Seminars geschult. Die Homepage www.salzburg.gv.at/
chancengleichheit wurde neu gestaltet. Eine achtteilige Artikelserie in der 
gemeinsamen Zeitung von Landes und Stadtverwaltung „Salzburger Monat“ 
sowie die Veranstaltung „Salzburg.diskriminierungsfrei?!“ im Juli 2006 mit Infor
mation, hochrangig besetztem Podiumsgespräch mit der politischen Führung 
und Interessenvertretungen dienten ebenfalls der Informationsverbreitung.

In § 28 des SGBG ist explizit die Vorgabe niedergeschrieben, Antidiskriminierungs
richtlinien auch nach außen hin zu tragen und Akteur_innen, die Gleichbehand
lungsarbeit machen, über das Gesetz aufzuklären. Dies wurde dann im Rahmen 
der „Sozialen Dialoge“ mit den relevanten NROs und Vereinen realisiert. Die 
externen Akteur_innen wurden dabei stets als Kooperationspartner_innen ver
standen. 

Bewusstseins
arbeit

Zur Bewusstseinsarbeit wurden Schulungen für Mitarbeiter_innen zum 
Umgang mit Kolleg_innen/Kund_innen mit Behinderungen und für Mitglieder 
aller fünf Gleichbehandlungskommissionen bezüglich Information zu den Kom
missionsaufgaben sowie zur Gender und DiversityThematik durchgeführt. 
Weiterhin wurde ein Workshop mit Personalvertreter_innen von Land, 
Gemeinden, Landeslehrer_innen und kliniken gehalten und das Salzburger 
Gleichbehandlungsgesetz vor dem Ausschuss der Amtsleiter_innen der Salz
burger Gemeinden präsentiert. Die Integration des Themas in den Grundaus
bildungslehrgang der Landesbediensteten war eine weitere Maßnahme.

Personalpolitik Zur Personalpolitik konnten mit der Personalabteilung unter anderem folgende 
Verfahren vereinbart werden: 

  Bereits im Bewerbungsbogen ist der Hinweis zum Diskriminierungsverbot, 
das bereits während des Bewerbungsverfahrens gilt, enthalten. 

  Alle neuen Mitarbeiter_innen erhalten von der Personalabteilung Informa
tionen zur Gleichbehandlung und Antidiskriminierung.

  Das Wissen über die und die positive Einstellung zu den Themen Gleichbe
handlung und Frauenförderung sind Kriterien für die Auswahlverfahren von 
Führungskräften der Salzburger Landesverwaltung und fließen in die Bewer
tung der Bewerber_innen ein. 

  Gleichbehandlung ist ein fixes Kriterium für die Leistungsbeurteilung aller 
Landesmitarbeiter_innen. 



Top down
Topdown und BottomupAspekte der Umsetzung
Im Land Salzburg waren bei der Konzipierung des Gesetzes jeweils die Legistik, 
die relevanten Fachabteilungen, die Regierung und der Landtag mit eingebun
den. Das Begutachtungsverfahren war sehr transparent und offen für Interes
senäußerung seitens z. B. des Büros für Frauenfragen & Chancengleichheit des 
Landes Salzburg (BFF).  

Bottom up Das Projekt wurde zudem vom obersten Beamten des Landes (Landesamts
direktor) als Verwaltungsprojekt14 anerkannt und war somit als von herausra
gender und übergreifender Bedeutung definiert gut in den Organisationsstruk
turen verankert. 

Bei der Bildung der Steuerungsgruppe des Projekts wurde großer Wert darauf 
gelegt, dass entscheidungsbefugte Vertreter_innen aller relevanten Dienststel
len und Behörden entsandt wurden. Die Steuerungsgruppe umfasste sechs 
Frauen und sechs Männer.

Ressourcen
Die Projektleiterin arbeitete mit einem 5köpfigen Projektteam (drei Frauen, 
zwei Männer). 
Das gesamte Projekt wurde vom Land Salzburg finanziert. Die Kapazitäten 
wurden für die Aufbereitung und Verteilung der Informationsbroschüren sowie 
die jeweiligen Schulungen und Seminare für die unterschiedlichen Zielgruppen 
genutzt. Ein weiterer personell abzudeckender Faktor war die Koordinierung 
der für die Schulungen extern eingestellten Fachexpert_innen sowie die Orga
nisation und konstante Durchführung der Sozialen Dialoge. 

Unterschiedliche 
Erwartungen 
verschiedener 
Akteure

Herausforderungen bei der Umsetzung 
Die Information der ausschlaggebenden institutionellen und zivilen Strukturen 
und die Sozialen Dialoge stellten für das Projektteam die größten Herausforde
rungen dar, da es hierbei einerseits um Einstellungsänderungen und Bewusst
seinsarbeit innerhalb der Verwaltungen und andererseits um die Diskussion 
mit NROs und Interessenvertretungen, denen das Salzburger Gleichbehand
lungsgesetz und die Umsetzung nicht weit genug gehen, ging. Der Spagat zwi
schen den beiden Aufgaben kennzeichnete die Projektarbeit.

Wille der 
Entscheidungs
träger_innen

Erfolgsfaktoren
Als Erfolgsfaktoren erwiesen sich einerseits ein ernsthafter Wille der Entschei
dungsträger_innen und andererseits Knowhow auf der Ebene der Ausführen
den bzw. in der Gleichbehandlungsarbeit erfahrenen Personen. Ebenso waren 
Wissen um die Dynamik innerhalb der Institution, persönliche Netzwerke und 
taktisches Geschick notwendig. Die Erfahrung aus der langjährigen Gleichbe
handlungsarbeit hat eine gute Basis geliefert. 

14  Als Verwaltungsprojekt wird ein Projekt definiert, wenn der Landesamtsdirektor aus den berührten 
Abteilungen ein Projektteam bildet, eine der Abteilungen mit der Federführung beauftragt und aus 
dieser im Einvernehmen mit dem Abteilungsleiter ein_n Projektleiter_in bestellt oder der Abteilung 
die Bestellung einer/eines außenstehenden Projektleiter_in überträgt. Dies ist möglich „für die 
Erledigung eines bestimmten Verwaltungsprojektes von herausragender und übergreifender 
Bedeutung, das zur ordnungsgemäßen Durchführung einer länger andauernden Bearbeitung und 
eigenen Organisation bedarf“.



Querschnitt
verankerung

Wichtig war weiterhin die Verankerung in alle Aktivitäten und Strategien, Pro
jekte und Ausbildungsprogramme der Verwaltung. Durch die Implementierung 
als Querschnittthema wurde das Thema nicht in einen Fachbereich abgescho
ben und konnte somit nicht im „harten Tagesgeschäft“ untergehen. 

Zuständigkeit auf 
höchster Ebene 

Gleichbehandlung und Diversity möglichst weit oben in der Verwaltungshierar
chie „anzusiedeln“, trug ebenfalls dazu bei, die Akzeptanz zu vergrößern. 

Ergebnisoffene 
Thematisierung

Den Beteiligten Vor und Nachteile, Erleichterungen und Schwierigkeiten aufzu
zeigen, erwies sich als relevant, damit das Gesetz möglichst schnell und effi
zient an Öffentlichkeit gewinnt. Herausforderungen zu verschweigen oder auch 
zu stark zu betonen nutzt dem Thema nicht. Ein pragmatischer, engagiertdis
tanzierter Zugang ist empfehlenswert. Dies hatte sich vor allem dann als gute 
Praxis erwiesen, als es im Rahmen der Sozialen Dialoge bezüglich des Gleichbe
handlungsgesetzes Meinungsverschiedenheiten mit den NROs und Interessen
vertretungen gab, denen das S.GBG und die Umsetzung nicht weit genug gin
gen. Die Diskussionen wurden dementsprechend sehr offen gehalten. Das 
Team hinter dem Implementierungsprojekt hat sich jedoch stets zur Bevölke
rung hin positioniert und nicht in Bezug auf eine spezifische Interessengruppe, 
wie z. B. eine NRO. Ziel war es, das Gesetz sehr einfach zu kommunizieren und 
die jeweilig zuständigen Diskriminierungsstellen zu bündeln („Behördenkon
zentration“), sodass jede_r Zugang findet, wenn es Diskriminierungsvorfälle 
gibt. 

Wirkung des GPM
Als positive Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen wurden folgende 
Aspekte festgestellt: 

  Das „neue“ Thema konnte auch mit Rückgriff auf die bestehenden Netzwer
ke breit verankert werden.

  Der Aufgabenbereich der „Expert_innen in Auswahlgesprächen“, die nach 
dem Salzburger Objektivierungsgesetz auf die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern im Auswahlverfahren zu achten hatten, wurde auf alle sieben 
Dimensionen erweitert. 

  Das bestehende Knowhow zu den nun sieben GBDimensionen fließt in die 
organisationsweiten Organisationsprojekte (Gehaltsreform, Erfolgsprämie, 
Gesundheitsprojekt …) ein. 

Die Sozialen Dialoge und der damit einhergehende Kontakt zu den jeweiligen 
relevanten NROs und Interessenvertretungen hatten zum Ziel, den Bekannt
heitsgrad des SGBG zu erhöhen. Somit hatten die zivilgesellschaftlichen Akteu
re eingehende Informationen über das Gesetz, welche sie wiederum ihren 
eigenen Zielgruppen weitergeben konnten, damit diese ihre Rechte kennen 
und bei Diskriminierungsfällen einklagen können. Über diese Beschwerden 
ergibt sich eine Rückmeldungsmöglichkeit zum Erfolg der Implementierung. 

• 

• 

• 



b. Nationale Rahmenbedingungen in Österreich

In der Republik Österreich als einem föderalen Bundesstaat hat sowohl die 
Bundes als auch die Landesebene Gesetzgebungskompetenz im Bereich Anti
diskriminierung inne. Hieraus ergibt sich ein recht heterogenes Bild der recht
lichen Vorgaben zu Antidiskriminierung, zumal die Umsetzung des Richtlinien
pakets zu Antidiskriminierung über die Integration in bereits existierende 
Gleichbehandlungsgesetzgebung geschah. 

Die Umsetzung des Richtlinienpakets erfolgte hauptsächlich über drei Bundes
gesetze. Über diese sind in einer abgeschlossenen Auflistung die im Richtlinien
paket geforderten Diskriminierungsmerkmale abgedeckt. Insgesamt können 
aber über 20 Einzelgesetze im Bereich Diskriminierungsschutz relevant werden. 
Das Wort „Rasse“ wurde in der Umsetzung der Richtlinie 2000/43 in Österreich, 
im Gegensatz zur Formulierung in der Richtlinie, nicht verwendet. 

Nationale  
Rahmen
bedingungen in 
Österreich

Zunächst ist das Gleichbehandlungsgesetz des Bundes zu nennen, über wel
ches Arbeitsrecht und der Privatsektor erfasst sind; bezüglich Diskriminierung 
aufgrund ethnischer Zugehörigkeit erstreckt sich der Schutz auch auf soziale 
Absicherung (inklusive Zugang zu Krankenversicherung, Bildung etc.) und auf 
den Zugang zu öffentlichen Gütern. Das Gesetz beinhaltet Ausnahmen vom 
Gleichbehandlungsgrundsatz für Arbeitgeber_innen, deren Ethos auf Religion 
beruht. Seit März 2011 erstreckt sich der Schutzbereich des Gleichbehand
lungsgesetzes auch auf Personen, die in einem Näheverhältnis zu der Person 
stehen, die das geschützte Merkmal aufweist. 

Das BundesGleichbehandlungsgesetz und das Bundesgesetz über die Gleich
behandlungskommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft decken 
Diskriminierungsschutz im öffentlichen Dienst ab und begründen die speziali
sierten Stellen: die Gleichbehandlungskommission und die Gleichbehandlungs
anwaltschaft, die, wie in vielen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, nicht 
nur wie vorgeschrieben für rassistische Diskriminierung zuständig sind und 
damit über die Vorgaben der Antirassismusrichtlinie hinausgehen. Ihr Zustän
digkeitsbereich erstreckt sich über alle in den Gesetzen genannten Diskriminie
rungsgründe. Für Behinderung existiert separat die Institution des Behinder
tenanwalts oder der Behindertenanwältin.

Die Gleichbehandlungskommission beschäftigt sich mit der Überprüfung von 
Fragen, die die Diskriminierung aufgrund des Gleichbehandlungsgesetzes 
betreffen, und ist in drei Senate aufgeteilt. Die Vorsitze der Senate haben Bun
desbeamt_innen inne, die von der Bundesministerin für Frauen und öffent
lichen Dienst berufen werden, die weiteren Mitglieder der Kommission arbei
ten freiwillig und ohne Vergütung. Auf Ebene der Länder gibt es ähnliche 
Stellen, und für Beschäftigung im öffentlichen Sektor wurde mit der Bundes
Gleichbehandlungskommission ebenfalls eine entsprechende Struktur aufge
baut.



Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist ähnlich der Kommission struktu
riert. Die vorher bereits existierende Institution der Gleichbehandlungsan
wältin wurde beibehalten und in die Gleichbehandlungsanwaltschaft einge
gliedert. Die beiden weiteren sogenannten Gleichbehandlungsanwälte sind 
verantwortlich für rassistische Diskriminierung sowie Diskriminierung auf
grund von Religion, Alter und sexueller Orientierung mit Bezug auf Beschäfti
gung und für rassistische Diskriminierung außerhalb des Beschäftigungsbe
reichs. Die Anwaltschaft berät und unterstützt Opfer von Diskriminierung 
und kann außerdem unabhängige Ermittlungen und Erhebungen durchführen 
und unabhängige Berichte und Empfehlungen veröffentlichen.

Nationale  
Rahmen
bedingungen in 
Österreich

Die LandesAntidiskriminierungsgesetze gehen teilweise über die Bundesgeset
ze hinaus. Alle Landesgesetze dehnen den Schutz auf alle Diskriminierungs
gründe, über den im Arbeitsbereich auch auf den Zugang zu und die Versor
gung mit Gütern und Dienstleistungen, Wohnungsbeschaffung, soziale 
Sicherheit und Sozialleistungen sowie Gesundheit aus. Die Gesetzgebung im 
Land Salzburg steht im Zentrum des ausgewählten Good Practice Modells, und 
wird unten ausführlicher dargestellt. 

Das Behinderteneinstellungsgesetz und das Behindertengleichstellungsgesetz 
auf Bundesebene begründen weiterhin Sonderrechte für die Einstellung und 
den Schutz von Menschen mit Behinderung. In Österreich existiert wie in der 
Bundesrepublik Deutschland eine gesetzlich vorgeschriebene Quote für die 
Einstellung von Menschen mit Behinderung; im Gegensatz zu anderen Ländern 
mit einer solchen Regelung gilt das Verfehlen derselben als indirekte Diskrimi
nierung und es existiert keine Alternative zur Erfüllung der Quote etwa über 
Geldzahlungen.

Die Definitionen unmittelbarer (direkter) und mittelbarer (indirekter) Diskrimi
nierung wurden wörtlich aus dem Richtlinienpaket übernommen. Dies gilt eben
falls für Belästigung und Viktimisierung. Die Beweislastverschiebung zugunsten 
von Diskriminierungsopfern wurde in Österreich dem Wortlaut nach zwar nicht 
vollständig übernommen, jedoch gerichtlich dem Richtlinienpaket entsprechend 
bestätigt. Positive Maßnahmen sind in Österreich ebenfalls erlaubt.

Unterstützung von Betroffenen vor Gericht darf nicht durch jedwede Nichtre
gierungsorganisation (NRO), sondern nur durch eine der SchirmNichtregie
rungsorganisationen geleistet werden. Selbiges gilt für Fälle von Diskriminie
rung bezüglich des Merkmals Behinderung. Hier besteht auch die bislang in der 
Praxis noch nicht genutzte Möglichkeit, Gruppenklagen einzureichen.

Sanktionen in Diskriminierungsfällen umfassen im Wesentlichen Kompensatio
nen materieller und immaterieller Schäden. Für Belästigung legt das Gesetz 
einen Mindestsatz von 1.000 Euro (erhöht mit Novellierung vom 01.03.2011) 
fest. Die für diskriminierende Stellenangebote festgelegte Maximalsanktion 
liegt bei 360 Euro; selbiges gilt seit 01.03.2011 auch für diskriminierende Woh
nungsinserate. Statistische Daten sind in Österreich vor Gericht grundsätzlich 
zur Beweisführung zugelassen.



3.2 Das Projekt „Gleichbehandlung als Standard der Regierungsführung”  
zur Implementierung von Antidiskriminierungsrichtlinien auf kommu naler  
Ebene in Polen

„Gleichbehandlung als Standard der Regierungsführung“ (Równośd standar
dem dobrego samorządu) ist ein Projekt, welches von der NRO „Polnische 
Gesellschaft des Antidiskriminierungsgesetzes“ (PTPA) ausgeführt wird. PTPA 
hat das Anliegen, Diversity Mainstreaming und Gleichbehandlung zum Alltag 
der landesweiten lokalen öffentlichen Verwaltung in Polen zu machen. Imple
mentierungsprojekte auf kommunaler Ebene sind – gerade im Hinblick auf das 
politische System der Bundesrepublik Deutschland – besonders spannend, da 
man am Beispiel von Polen sehen kann, dass auf kommunaler Ebene mit ande
ren Strukturen und Ressourcen oft unterschiedliche Ressourcen mobilisiert 
werden müssen, um Diversity Mainstreaming als Standard auch auf spezifisch 
lokaler Ebene herzustellen. Auch dieses Modell nimmt die Erkenntnis auf, dass 
Gesetze alleine nicht ausreichen, sondern dass diese in ihrer Sinnhaftigkeit 
verstanden werden müssen, um breit mitgetragen und gelebt zu werden. 

a. Darstellung des Good Practice Modells 

Titel und Kurzbeschreibung
„Gleichbehandlung als Standard der Regierungsführung“ wird ausgeführt von 
der Polnischen Gesellschaft des Antidiskriminierungsgesetzes (PTPA). Das 
Implementierungsprojekt hat am 01.01.2011 zusammen mit der Einführung 
der neuen Antidiskriminierungsgesetzgebung in Polen begonnen und endet im 
April 2014. 

PTPA hat das Anliegen, Diversity Mainstreaming und Gleichbehandlung zum All
tag der landesweiten lokalen öffentlichen Verwaltung zu machen. Diversity Main
streaming wird dabei als Element von dem breiter gefassten Rahmen von Gleich
behandlung gesehen. Das Projekt zielt dabei auf zwei miteinander verwobene 
Sphären. Erstens die öffentliche Verwaltung selbst als Arbeitsplatz und zweitens 
die Repräsentanz und Offenheit der Verwaltung nach außen hin als Instanz, die 
gegenüber den Bürger_innen Dienstleistungen erbringt. Das Projekt operiert auf 
der Ebene von lokalen politischen Autoritäten wie Regionen, Städten etc.

Ausgangslage
Im Januar 2011 wurde die neue Gleichbehandlungsgesetzgebung in Polen 
eingeführt. Diese bezieht sich sowohl auf die materiellen und die personellen 
Dimensionen von Diskriminierung und wird zudem durch die EUAntidiskrimi
nierungsgesetzgebung reguliert. Diskriminierung wird in der Gesetzgebung 
somit nicht mehr nur auf den Arbeitsmarkt bezogen gesehen und bekämpft. 

Das Implementierungsniveau in Polen war jedoch sehr unterschiedlich und 
berücksichtigte die jeweiligen Diskriminierungsgründe unterschiedlich stark. 
Die Bedeutung der Antidiskriminierungsgesetze war außerdem in der Wahr
nehmung der polnischen Bürger_innen wie auch in der öffentlichen Verwal
tung nicht sehr verortet.



Diese für die weitere Implementierung der Gleichbehandlungsgesetzgebung 
ungünstigen Voraussetzungen führten zur Initiierung des Projekts „Gleichbe
handlung als Standard der Regierungsführung“. 

Zielsetzung 
Gleichbehandlung soll zum regulierenden Prinzip auf lokaler Ebene werden. 
Die Kompetenz der Beschäftigten zur Implementierung von Gleichbehand
lungsrichtlinien in den alltäglichen Abläufen der lokalen öffentlichen Verwal
tung wird gezielt durch das Projekt ausgebaut. Dies gestaltet sich entlang der 
jeweiligen lokalen administrativen und sozialen Strukturen einer Lokalität, mit 
der kooperiert wird. 

Die spezifischen Ziele des Projekts sind folgende:
 1.   das Bewusstsein der lokalen Bediensteten des öffentlichen Dienstes hin

sichtlich der Bedeutung der Implementierung von Gleichbehandlungsprin
zipien bei Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen zu stärken, 

 2.   die Fähigkeit der Angestellten im öffentlich administrativen Sektor auszu
bauen, um die Implementierung der Gleichbehandlungsgesetzgebung 
durch den Gebrauch von Standardmodellen und den Einsatz von systemi
schen Instrumenten zu fördern. Diese Tools erlauben es den Mitarbeiter_
innen wiederum, eine Begutachtung des Implementierungsgrades in 
spezifischen Diskriminierungsbereichen durchzuführen und konstant zu 
begleiten. 

 3.   Die Lebensqualität der lokalen Einwohner_innen, die die Dienstleistungen 
der Verwaltung nutzen, zu verbessern. 

Zielgruppen
Die Zielgruppen werden vom Projektteam in zwei Kategorien eingeteilt.
 1.  Interne Zielgruppe: Mitarbeiter_innen und Management der lokalen 

öffentlichen Verwaltung. 
 2.  Externe Zielgruppe: NROs, informelle lokale Gruppen bzw. Initiativen und 

Personen, die Diskriminierung ausgesetzt sind. 

Umgesetzte Maßnahmen
In der Entwicklungsphase des Projekts fand viel Wissens und Erfahrungsaus
tausch mit Kooperationspartnern in Finnland und Italien statt, um deren Erfah
rungen mit lokalen Verwaltungsstrukturen in das Projekt in Polen mit einflie
ßen zu lassen. Finnland wurde dabei seitens der PTPA als Mitgliedsstaat 
angesehen, dessen Implementierungsinitiativen als Good Practice gewertet 
wurden. Die Gesetzgebung in Finnland fordert zum (pro)aktiven Ausbau und 
zur Etablierung von Gleichbehandlung auf. Zusammen mit den lokalen Ent
scheidungsträger_innen der Stadt Vantaa in Finnland hat ein anregender und 
für die Implementierung in Polen maßgebender Wissens und Erfahrungstrans
fer stattgefunden.

Erfahrungen aus Italien hingegen wurden in die Konzeptualisierung einbezogen, 
da PTPA interessierte, wie es mit anstehenden Herausforderungen umgeht, die 
parallel auch Polen berücksichtigen muss. Dazu zählt PTPA die noch nicht weit 



gediehene Umsetzung der Gleichbehandlungsgesetzgebung, die starke Verbrei
tung einer einzelnen Religion – der römischkatholischen Konfession – sowie 
Konservatismus in der Gesellschaft bezüglich des Umgangs mit Vielfalt. Letzt
endlich wollte PTPA aus der Analyse des italienischen Umgangs mit Einwande
rung erfahren, wie Prozesse frühzeitig begleitet werden können, ohne dass 
politische Spannungen in einem immer vielfältiger werdenden Polen entstehen. 

In der Initiationsphase in Polen wurden in den lokalen öffentlichen Verwal
tungsstrukturen Umfragen und wissenschaftliche Datenerhebungen durchge
führt. Dabei war vor allem der Status quo der Implementierung der Gleichbe
handlungsgesetzgebung von Bedeutung. Es wurden 117 lokale öffentliche 
Verwaltungsstrukturen, wie z. B. große Städte, kleine Städte, Dörfer, Regionen 
im Westen und Osten des Landes, zur Implementierung von Gleichbehand
lungsprinzipien befragt. Daraufhin wurden die Ergebnisse der Datenerhebung 
vor Ort vorgestellt. Es wurde festgestellt, dass Antidiskriminierungsrichtlinien 
tendenziell nicht sehr viel Priorität gegeben wird. 92 % der befragten Mitarbei
ter_innen zeigten jedoch sehr großes Interesse an der Thematik. Vielen lokalen 
öffentlichen Verwaltungen, die willens sind, die Gesetzgebung umzusetzen, 
fehlt das dazu nötige Implementierungsrepertoire (wie z. B. Strategien, Anti
diskriminierungspläne etc.). Zuletzt wurde festgestellt, dass es sehr 
unterschied liche Auffassungen von Gleichbehandlung gibt.

Nach dieser nationalen lokalen Begutachtung sollen 2012 die Pilotprojekte zur 
Implementierung der Gleichbehandlungsgesetzgebung in lokalen öffentlichen 
Verwaltungen beginnen. Mindestens 30 lokale Verwaltungen konnten dazu 
mobilisiert werden. Das Team von PTPA begleitet diesen Prozess jeweils. Die 
Ergebnisse der Pilotimplementierungsprojekte sollen im darauffolgenden Jahr 
ausgewertet werden. 

Das Projekt schließt mit einem Bericht ab („Report on Inclusion in the Policy“), 
in dem alle Erfahrungen, Ergebnisse, materiellen Voraussetzungen für ähnliche 
Implementierungsprojekte aufgelistet werden. Dieser steht dann allen lokalen 
öffentlichen Verwaltungsstrukturen zur Verfügung. 

Topdown und BottomupAspekte der Umsetzung
Seit dem 01.01.2011 wurde eine Antidiskriminierungsstelle in Polen eingerich
tet, die von einem Ombudsman geleitet wird. Dieser unterstützt das Projekt 
und lädt zu wichtigen Konferenzen und anderen Anlässen ein. 

Zudem hat sich das Projektteam mit der Gleichbehandlungsstelle der Regie
rung vernetzt. 

Während der wissenschaftlichen Datenerhebungsphase war das Team im 
intensiven Austausch mit NROs, die im Bereich Antidiskriminierung aktiv sind, 
und informellen Gruppen, die von Diskriminierung betroffen sind. Es wurden 
insgesamt 2.000 Personen und 60 NROs befragt, um auch die Perspektive der 
externen Zielgruppe miteinzubeziehen.



Ressourcen
Das Projekt wird von der EU gefördert. Die Anzahl der Mitarbeiter_innen vari
iert je nach Projektphase. Es arbeiten ca. 10–12 Personen im Projekt. Davon 
wurden einige mit Expertise aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Kontex
ten angestellt, und andere wiederum sind für die Verwaltung des Projekts 
verantwortlich. 

Herausforderungen bei der Umsetzung 
Die größte Herausforderung war und ist immer noch, die Menschen in den 
lokalen öffentlichen Verwaltungsstrukturen davon zu überzeugen, dass die 
Implementierung der Gleichbehandlungsgesetzgebung wichtig ist. 
Drei Argumente waren dabei sehr hilfreich:
1.  Die Kosten von Diskriminierung
2.  Schlechte Reputation der Institution durch Diskriminierungsvorfälle
3.   Eine Politik der Gleichbehandlung fördert gleichzeitig die lokalen sozialen 

Strukturen und das Vertrauen in die öffentliche Verwaltung, deren Dienst
leistungen wahrgenommen werden. 

Die jeweiligen Regionen in Polen unterscheiden sich strukturell sehr voneinan
der. Das Implementierungsteam betont deshalb, dass nicht allen Diskriminie
rungsdimensionen dieselbe Gewichtung gegeben werden kann. Dies wird auf 
die lokale einwohnerbedingte Beschaffenheit der Gegend zurückgeführt. In 
größeren Städten wie Warschau ist die lokale Bevölkerung wesentlich hetero
gener als z. B. in einem kleinen Dorf im Westen des Landes. Den jeweiligen 
Lokalitäten werden aus diesem Grund jeweils spezifische Diskriminierungs
dimensionen erfahrungsbedingt zugeschrieben und bei der Zusammenarbeit 
priorisiert.

Die meiste Kritik, die entgegengebracht wird, kommt aber von den lokalen 
Verwaltungen selbst, die keine große Priorität in der Implementierung der 
Gleichbehandlungsgesetzgebung sehen.

Erfolgsfaktoren
Der erste Erfolg wird mit Stand Ende 2011 darin gesehen, mindestens 30 lokale 
öffentliche Verwaltungen als Pilotprojekte für die Implementierung gewonnen 
zu haben. Der zweite Erfolgsschritt wäre demnach die erfolgreiche Durchfüh
rung der Zusammenarbeit, die an Veränderungen, die durch das Implementie
rungsprojekt in die Wege geleitet wurden, identifiziert werden könnte. 

Wirkung des GPM
Aus Gründen der erst kurzen Laufzeit des Projektes gibt es noch keine Daten 
zur Zielerreichung und Wirkung. 

Dass Kommunen für die Pilotphase gewonnen werden konnten, zeigt aus Sicht 
der Autorinnen dieser Publikation, dass die Verantwortlichen eine zielgrup
penspezifische Ansprache gefunden haben und zur Teilnahme motivieren 
konnten. 



Dass nicht allen Diskriminierungsdimensionen dieselbe Gewichtung gegeben 
werden kann, wie das Implementierungsteam betont, kann sich zukünftig auch 
als angemessenes Tempo des Vorgehens erweisen. 

Übertragung auf andere Kontexte
Vereinzelt gibt es Interesse an dem Projekt, etwa durch die Verwaltung in Kra
kau. Dort soll nun ein Monitoringprojekt mit dem Rathaus und dem Gemeinde
rat stattfinden. Einige NROs haben ebenfalls Interesse an dem Ansatz gezeigt.

b. Nationale Rahmenbedingungen in Polen

Die Republik Polen ist eine zweikammerige parlamentarische Demokratie und 
seit 2004 Mitgliedsstaat der Europäischen Union. Obwohl das Land seit 1999 in 
16 regionale Untereinheiten, die „Woiwodschaften“, aufgeteilt ist, ist es weiter
hin stark zentralistisch organisiert; es existiert keine regionale oder Landesge
setzgebung zu Antidiskriminierung.

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in Polen

Polen verfügt über keine lange Tradition im Bereich Antidiskriminierungsge
setzgebung. Die polnische Verfassung von 1997 enthält eine allgemeine Anti
diskriminierungsklausel, die aber verglichen mit den Vorgaben aus dem Richt
linienpaket sehr viel genereller formuliert ist. Weiterhin enthält die Verfassung 
spezifische Vorgaben zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern, religiö
sen Vereinigungen, nationalen und ethnischen Minderheiten, Kindern, Konsu
ment_innen, Menschen mit Behinderungen und Kriegsversehrten. Sexuelle 
Orientierung oder geschlechtliche Identität taucht innerhalb dieser Vorgaben 
nicht auf. 

Der Beitrittsprozess zur Europäischen Union gab den Anstoß zur Umsetzung 
des Richtlinienpakets zu Antidiskriminierung. Polen stellte zwar bereits 1994 
den Antrag auf Mitgliedschaft, die Verhandlungen waren aber erst im Jahr 
2002 abgeschlossen; die Vorgaben aus dem Richtlinienpaket mussten also 
schon im Beitrittsprozess umgesetzt werden. Dies geschah über Änderungen 
verschiedener Gesetze, zum Beispiel über das Gesetz zur Förderung von 
Beschäftigung und der Institutionen des Arbeitsmarktes, in welches eine Reihe 
von Antidiskriminierungsvorgaben eingebaut wurde. Diese betrafen das gene
relle Verbot diskriminierender Auswahlkriterien, unter anderem bezüglich 
rassistischer Diskriminierung, im Bereich Beschäftigung. 

Allerdings wurde die Umsetzung der Vorgaben aus dem Richtlinienpaket zu 
Antidiskriminierung zumindest bis Beginn 2011 als nicht adäquat eingestuft: 
Die Europäische Kommission initiierte drei Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Polen zu verschiedenen Aspekten der Gleichstellungspolitik. Diese wurden erst 
abgeschlossen, als zu Beginn 2011 ein neues Gleichbehandlungsgesetz in Kraft 
trat. Nach Ansicht der Kommission setzt dieses Gesetz alle Vorgaben des Richt
linienpakets adäquat um und enthält die notwendigen Definitionen und 
Umsetzungswege.



Die Vertragsverletzungsverfahren betrafen unter anderem die Nichtüberein
stimmung der polnischen Rechtsvorschriften mit den EUBestimmungen zum 
Verbot rassistischer Diskriminierung und von Diskriminierung aufgrund ethni
scher Herkunft. Weiterhin war die nicht adäquate Umsetzung der EUVor
schriften betreffend geschlechtsspezifischer Diskriminierung beim Zugang zu 
Gütern und Dienstleistungen und betreffs Gleichstellung von Männern und 
Frauen im Bereich Beschäftigung bemängelt worden. Generell hatte die Kom
mission herausgestellt, dass die polnischen Rechtsvorschriften vor 2011 nur  
im Beschäftigungsbereich den Antidiskriminierungsgrundsatz enthielten. Auch 
das Verbot der Viktimisierung hatte sich auf diesen Bereich beschränkt. Polen 
war bis 2011 auch der einzige Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der 
keine spezialisierte Stelle im Bereich Nichtdiskriminierung benannt hatte, auch 
wenn einige Institutionen in Ansätzen diese Rolle übernahmen. 

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in Polen

Das neue Gleichbehandlungsgesetz – das „Gesetz zur Implementierung 
bestimmter Vorgaben der Europäischen Union im Bereich der Gleichbehand
lung“ (Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 
równego traktowania) – passierte im Oktober 2010 das polnische Parlament 
und trat im Januar 2011 in Kraft. Die Arbeit am Gesetz hatte bereits 2006 
begonnen und war nur stockend vorangekommen. Der Anwendungsbereich in 
den ersten Versionen war noch weit über die Vorgaben aus dem Richtlinien
paket hinausgegangen und hatte sich auf den Zugang zu sozialen Sicherungs
systemen, Gesundheitssystemen, Bildung, öffentlich zugänglichen Produkten 
und Dienstleistungen, mit Bezug auf die Diskriminierungsmerkmale ethnische 
Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, politische 
Einstellung, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung, Besitz und Familiensta
tus bezogen. Im politischen Prozess reduzierte sich dieser jedoch zusehends. 
Die Version, die schließlich in Kraft trat, liegt schließlich sehr nah an den For
mulierungen und Vorgaben des Richtlinienpakets zu Antidiskriminierung und 
geht nicht mehr darüber hinaus. 

Das neue Gesetz enthält Schutzbestimmungen gegen Diskriminierung in allen 
Anwendungsbereichen außer Beschäftigung, in welchem ja schon Vorgaben 
bestanden. Die Diskriminierungsmerkmale, die das Gesetz abdeckt, sind 
Geschlecht, rassistische Diskriminierung und Diskriminierung aufgrund ethni
scher Herkunft und Nationalität.

Das Gesetz definierte mit dem Kommissar für Menschenrechte außerdem 
letztlich eine Ombudsinstitution als spezialisierte Stelle. Die bereits zuvor exis
tierende Institution erhielt neue Kompetenzen im Bereich rechtlicher Unter
stützung von Diskriminierungsopfern sowie die Kompetenz, unabhängige 
Recherchen und Forschung zu betreiben und unabhängige Berichte zu veröf
fentlichen. Allerdings ist nicht gesetzlich festgelegt, dass zu diesen Zwecken 
auch zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das neue Gesetz in der Praxis bewährt. Noch 
existieren wenige Erfahrungen.



„fact sheet“

MultiAgency
Monitor

3.3 Die Kooperation der Polizei RotterdamRijmegen (RR) und ZuidHolland 
Zuid (ZHZ) mit der Nichtregierungsorganisation RADAR zur proaktiven  
Bearbeitung nicht identifizierter Diskriminierung

Dass eine Institution der öffentlichen Verwaltung sich der Realität der (struktu
rellen) Diskriminierung im eigenen Handeln und im externen Aufgabenbereich 
stellt, kritisch nachfragt und die Auseinandersetzung mit diesem Thema sucht, 
ist nicht selbstverständlich und ein deutliches Zeichen guter Praxis. Die Polizei 
in RotterdamRijmegen und ZuidHollandZuid hat sich diese Herangehenswei
se zu eigen gemacht: Sowohl nach innen, mit Blick auf das Handeln der Polizei
beamt_innen, als auch nach außen, bezüglich zunächst nicht expliziter diskrimi
nierender Hintergründe von Straftaten, wird Diskriminierung nicht erst dann 
zum Thema, wenn dies extern angemahnt wird. Vielmehr wurde erkannt, dass 
Diskriminierung Teil normalisierter Vorgänge sein kann und es deshalb nur 
über proaktives Vorgehen möglich ist, sie zu bekämpfen. Zudem konnte die 
Polizei auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Nichtregierungssektor 
im Bereich Antidiskriminierung etablieren. Dieser wird dadurch nicht als stö
render Mahner, sondern wertvoller Partner im Kampf gegen Diskriminierung 
angesehen, wie beide Seiten bestätigten. 

a. Darstellung des Good Practice Modells

Titel und Kurzbeschreibung 
Die NRO RADAR mit Sitz in Rotterdam in den Niederlanden ist seit ca. 20 Jah
ren in eine außergewöhnlich proaktive Kooperation mit der Rotterdamer Poli
zei eingebunden. Die Rotterdamer Polizei verfügt über eigene spezialisierte 
Strukturen, das Themenfeld Diskriminierung zu bearbeiten. RADAR stellt juris
tisch einen unabhängigen kommunalen Meldepunkt dar, der Daten hinsichtlich 
Diskriminierungsdelikten erfasst und speichert. Die Aktivität beinhaltet die 
Datenerhebung im Hinblick auf mögliche Diskriminierungsdelikte, die im Infor
mationssystem der Polizei nicht oder nur indirekt erfasst sind. Die Evaluation 
der Daten und Diskriminierungsfälle wird in einem Tatsachenbericht („fact 
sheet“) durchgeführt, in dem jeweils die Daten von RADAR und die Daten der 
Rotterdamer Polizei synchronisiert und/oder gegenübergestellt werden. Die 
Erkenntnis, die aus dieser Kooperation gewonnen wird, wird an die jeweiligen 
öffentlichen Instanzen, die das juristische Dreieck dieses Modells darstellen, 
weiter kommuniziert. Dabei fungiert RADAR als MultiAgencyMonitor, der die 
jeweils relevanten öffentlichen Akteure in ihrem Handeln begleitet.  

Ausgangslage
Die Polizei ist aus gesellschaftlicher Perspektive eine Instanz, die Gleichheit 
gewähren bzw. garantieren sollte. Dies gilt eigentlich auch für die internen 
Strukturen der Polizei. Als ein Beispiel hierzu wird das Diversity Aktionspro
gramm von der Rotterdamer Polizei erwähnt. 14 % der Bediensteten der Rot
terdamer Polizei haben einen allochthonen ethnischen Hintergrund. Es exis
tiert zudem ein Ausbildungsprogramm zur Herstellung eines multikulturellen 
Fachteams. Diversity wird dabei als professionellpragmatische Frage und 



weniger als eine moralische gehandelt, da es als Widerspruch angesehen wird, 
dass die öffentliche Ordnung im „multikulturellen Rotterdam“ von einer wei
ßen männerdominierten Polizei aufrechterhalten wird. Heterogenität wird als 
Grundlage für ein professionelles Vorgehen der Polizei angesehen, da ein Feh
len als Mangel an Kompetenz und Effizienz betrachtet wird. Als weiteres Pro
gramm wird die PinkinBlueInitiative genannt, das ein Netzwerk homo
sexueller Polizeibediensteter darstellt. Den diversen Förderprogrammen für 
Frauen und Migrant_innen stehen das spezifische polizeiliche Selbstempfinden 
und der damit zusammenhängende (interkollegiale) Verhaltenskodex entgegen. 
Viele der durch die Förder und Ausbildungsprogramme Rekrutierten verlassen 
meist nach kurzer Zeit den polizeilichen Dienst, da der DiversityAnsatz in der 
Praxis der Reviere nicht geteilt wird. Das betrifft vor allem auch Führungsposi
tionen, in denen Frauen und Migrant_innen unterrepräsentiert sind. Nur zwei 
bis drei von insgesamt 11 Revieren in Rotterdam werden so z. B. von Frauen 
geleitet. 

Ausgangslage

Die gegenwärtigen Polizeiregionen in den Niederlanden stellen sich der Aufga
be, ihren Registrierungs und Berichtsverpflichtungen zufriedenstellend nach
zukommen, und nehmen bei Bedarf externe Expertise dazu in Anspruch. Diese 
Verpflichtung ist in den Richtlinien zu Diskriminierung, vom Oberstaatsanwalt 
und in den operativen Vereinbarungen mit den nationalen Expertisezentren für 
Diskriminierungsfälle (LECD) von der Polizei und der Staatsanwaltschaft gesetz
lich festgesetzt. Das ergibt sich unter anderem aus dem sogenannten Poldis
Bericht, der jedes Jahr durch die LECDs erstellt und durch die Regierung an die 
Zweite Kammer präsentiert wird, um ein Bild über Diskriminierung in den Nie
derlanden zu bekommen. 

Die Polizei der Region Rotterdam hatte über Jahre festgestellt, dass sie unzurei
chende Daten hinsichtlich Diskriminierungsdelikten hat. Um dem entgegenzu
wirken initiierte die Polizei die Kooperation mit RADAR. Das Gesamtziel sollte 
dabei sein, Menschen dazu zu bringen, Anzeige zu erstatten, indem der Vorbe
halt ausgeräumt wird, es sei nicht die Priorität der Polizei, sich mit Diskriminie
rungsdelikten auseinanderzusetzen. Die Rotterdamer Polizei, hatte zudem von 
sich aus die Erkenntnis, dass das Informationssystem mehr Inhalte hinsichtlich 
Diskriminierungsdelikten herausgeben könnte als tatsächlich explizit als solche 
abgespeichert werden. Auch war der ernst gemeinte Wille der Rotterdamer 
Polizei, Diskriminierungsdelikten vorzubeugen, ein ausschlaggebender Push
Faktor, der die Zusammenarbeit mit RADAR vorangetrieben hat.

Der Bericht der gegenwärtigen Polizeiregion ZuidHollandZuid ist sowohl quali
tativ als auch quantitativ der weitaus beste regionale Bericht. Da dieser Bericht 
in enger Zusammenarbeit mit RADAR erstellt wurde, scheint dieses Modell 
aktuell gesehen die wohl optimale Lösung für den polizeilichen Umgang mit 
Diskriminierungsdelikten. 



Zielsetzung 
Primäres Ziel der Kooperation zwischen der Rotterdamer Polizei und RADAR 
zur Erstellung des Tatsachenberichts ist es, die Daten bezüglich Diskriminie
rung, die von vielen unterschiedlichen öffentlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren erfasst werden, mithilfe des Berichts zu systematisieren. Die optima
le Datenanalyse und der Austausch von Informationen zwischen den relevan
ten Parteien haben das Ziel, Fahndung und Verfolgung von Diskriminierungs
taten effektiver zu machen. Das fact sheet bietet eine gelungene Übersicht 
hinsichtlich Trends und Entwicklungen im Bereich von Diskriminierungsfällen. 
Die Zusammenstellung der Daten ergibt dadurch ein vollständigeres und ganz
heitlicheres Szenario bezüglich Diskriminierungsdelikten in der Region, welches 
wiederum gemeinsam mit der Polizei analysiert wird. Somit kann RADAR den 
häufig vorkommenden Vorwürfen zuständiger Behörden, nicht mit belastbaren 
Daten zu arbeiten, etwas entgegensetzen und als Experte wahrgenommen 
werden. Das klassische Rollenbild der Polarisierung von NROs und der Polizei 
wird durch diese im Einvernehmen hergestellte Kooperation aufgebrochen. 

Zielgruppen
Innerhalb der Institution stellen die Rotterdamer Polizei und die auf Grundlage 
des Gleichbehandlungsgesetzes jeweiligen zuständigen Rotterdamer Behörden 
die primären Zielgruppen des Modells dar. Der Tatsachenbericht, der weiteren 
institutionellen Instanzen zur Verfügung steht, operiert oft ebenfalls als Moni
tor für Antidiskriminierungsarbeit. Der Bericht wirkt so z. B. immer auf die 
Tagesordnung des Gemeinderats. Die niederländischen Polizeibehörden sind 
momentan in 25 Polizeiregionen unterteilt. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, 
dass jede Region eine_n Spezialist_in für Diskriminierungsdelikte hat. Diese_r 
hat die Aufgabe, alle Aktivitäten der Polizei in Bezug auf Diskriminierungsdelikte 
zu koordinieren. In den Staatsanwaltschaften der Regionen gibt es ebenfalls 
solche Expert_innen. Diese Expert_innen haben die Pflicht, über alle Diskrimi
nierungsvorfälle in ihrer Region zu berichten. RADAR ist zusammen mit diesen 
Expert_innen der regionalen Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften gesetz
lich in ein Antidiskriminierungsnetzwerk eingebunden. Alle sechs Wochen fin
den Treffen statt, in denen über aktuelles und weiteres behördl iches Hand
lungspotenzial diskutiert wird. Die Polizeiregionen werden in ca. einem Jahr zu 
einer einzigen Organisation umgeformt, wodurch das Modell von RADAR u. U. 
zum nationalen Standard ausgeweitet wird. Andere Polizeibehörden in anderen 
Städten sind ebenfalls bereits jetzt interessiert an diesem Modell. 

Diskriminierung 
soll durch die 
proaktiven Initia
tiven der Polizei 
bekämpft wer
den.

Umgesetzte Maßnahmen
Für die Region Rotterdam (ZuitHollandZuit) koordiniert eine eigene Stelle im 
Polizeirevier alle Aktionen im Rahmen der Kooperation mit RADAR als auch im 
generellen Feld der Antidiskriminierungsarbeit. Die Kooperation ist partner
schaftlich angelegt und besteht aus dichten und täglichen Kommunikationsab
läufen. Hauptaufgabe der Kontaktperson ist die intensive Information, Super
vision, Beratung und Koordinierung der Polizeikolleg_innen in den jeweiligen 
Revieren der Region. Die Kontaktperson hat einen Aktionsplan initiiert, wie die 
Polizei mit Diskriminierungsdelikten umgehen soll und selbst auch für Diskrimi



Katalog aus rele
vanten Schlag
wörtern für eine 
sekundäre 
Datenanalyse

nierung sensibilisiert wird. Gleichzeitig ist sie polizeilicher Berater im Bereich 
Diversity und arbeitet mit dem Nationalen Expertisezentrum in Diskriminie
rungsfällen (LECD) zusammen. Interessenvertretungen, die besonders vom 
Diskriminierungsmechanismus bedrohte Gruppen repräsentieren, und der/die 
zuständige Staatsanwält_in im Bereich von Antidiskriminierung sind auch Teil 
des Kooperationsnetzwerks, welches sich alle sechs Wochen trifft. In den 
Anweisungen der Staatsanwaltschaft bezüglich Diskriminierung (Aanwijzing 
Discriminatie van de Procureurs Generaal) steht beschrieben, welche Rolle  
der Polizei im Rahmen des Strafgesetzes im Kampf gegen Diskriminierung 
zukommt, was die Rolle des Staatsanwalts und z. B. RADAR als Kooperations
partner ist. 

Diskriminierungs
delikten vorbeu
gen

Ausgangssituation für die Kooperation zwischen der Rotterdamer Polizei und 
RADAR war und ist die Tatsache, dass es in den Niederlanden einige öffentliche 
und nicht öffentliche Institutionen gibt, die Daten hinsichtlich Diskriminierungs
vorfällen sammeln. Die Vorannahme der Kooperationspartner war, dass das 
Bündeln und gezieltere Filtern von Strafdelikten vorbeugend auf Diskriminie
rungsdelikte wirken kann. RADAR hat aus diesem Grund der Rotterdamer Poli
zei vorgeschlagen, dass ein_e Mitarbeiter_in der NRO Daten bezüglich Diskri
minierungsvorfällen innerhalb des Informationssystems der Polizeibehörde 
anhand eines Stichwortkataloges ermittelt. Die erste Kooperation fand mit der 
Polizeibehörde in Dordrecht (Polizeiregion Rotterdam) statt, seit 2009 hat 
RADAR auch eine Vereinbarung mit der Polizei ZuidHollandZuid (ZHZ). Es wird 
jede Nacht ein Suchauftrag im Informationssystem der Polizei durchgeführt. 
Zur Orientierung liegt eine Liste mit 35 Schlagwörtern (wie z. B. „Jude“, 
„Homo“, „Lesbe“) vor, die durch das Informationssystem laufen. Die im Infor
mationssystem der Polizei gespeicherten Daten geben Aufschluss über Ver
dächtige, Opfer von Straftaten und jegliche Strafanzeigen. Jede Strafakte, in 
der eines der 35 Schlagwörter auftaucht, wird gespeichert. 

RADARMitarbei
ter_in hat Zugang 
zum polizeilichen 
Informations
system

Dieser gesamte Datenscanvorgang ist geregelt durch einen Vertrag, den 
RADAR mit der Rotterdamer Polizei abgeschlossen hat. Er beinhaltet, dass 
ein_e Mitarbeiter_in von RADAR jede Woche auf der Polizeidienststelle 
erscheint. Die Person wird vorab über das Strafregister auf Straffreiheit geprüft 
und autorisiert Daten einzuholen, die erneut gefiltert werden, ob es Diskrimi
nierungsfälle oder Zufallstreffer sind. Die durch die Datenfilterung gewonne
nen Fälle werden im Anschluss vom Team von RADAR bearbeitet und für wei
tere Schritte aufbereitet wie die Information für das juristische Dreieck und 
regionale Kolleg_innen. 

Weitere  
Veranlassung

Die Diskriminierungsfälle in Rotterdam werden anschließend in eine Gesamt
übersicht integriert und gespeichert. Diese werden in den monatlichen Unter
redungen, die mit der Staatsanwaltschaft zusammen vollzogen werden, diskutiert. 
Diese Treffen sind ebenfalls ein Anlass, um laufende Diskrimi nierungs verfahren 
zu kontrollieren hinsichtlich ihres Prozesses (Was passiert gerade? Wurde 
bereits ein Verdächtiger verhört? Sollte Druck gemacht werden in einem 
bestimmten Polizeirevier? Welche Prioritäten hat die Staatsanwaltschaft? etc.). 



Berichte als 
Grundlagen

Diese Daten werden zudem jedes Jahr in einem Tatsachenbericht („fact 
sheet“), den RADAR gemeinsam mit der Rotterdamer Polizei erstellt, darge
stellt. Der Tatsachenbericht dient dazu, effektiver auf das Phänomen Diskrimi
nierung aufmerksam zu machen. Jede Polizeibehörde in den Niederlanden hat 
die Verpflichtung, bezüglich Diskriminierungsvorfällen zu berichten. RADAR 
und die Rotterdamer Polizei jedoch stellen ihre Daten zusätzlich in einer 
gemeinsamen Analyse zusammen. Die Daten beziehen sich auf Rotterdam und 
dessen Peripherie (20 Gemeinden). Die Daten werden dann mit denen des 
letzten Jahres verglichen und es werden Prognosen, auf Grundlage eines Ver
gleiches zwischen den Gemeinden, entwickelt. Der Tatsachenbericht steht 
dann dem „juristischen Dreieck“ zur Verfügung. Dieses wiederum besteht aus 
dem Oberstaatsanwalt von Rotterdam, dem Hauptkommissar und dem Ober
bürgermeister, der gleichzeitig für die öffentliche Ordnung zuständig ist. Diese 
drei Instanzen bilden das Dreieck, das diesen Bericht vertraulich behandelt und 
u. U. weiter veröffentlicht. RADAR hat zudem weitere Möglichkeiten, bestimm
te Datenzusammenhänge zu veröffentlichen. Der Bericht wird dann nach 
Ablauf der Nachrichtensperre veröffentlicht, der Bericht von 2010 steht in 
Holländisch zur Verfügung. RADAR fungiert in diesem Zusammenhang als  
MultiAgencyMonitor (mehrere Akteure werden in ihrem Handeln begleitet).  
Der Tatsachenbericht wird dann an die LECD weitergeleitet, die wiederum  
eine Publikation zu allen Diskriminierungsvorfällen und delikten an das Euro
päische Monitoringzentrum für Rassismus und Xenophobie weiterleitet.

Abweichungen in 
der Auswertung 
im Bericht dar
stellen

Das „fact sheet“ bzw. der Tatsachenbericht entsteht unter dem Vorbehalt des 
„agree to disagree“. RADAR hat diesbezüglich eine besondere Abmachung mit 
der Rotterdamer Polizei, denn im Falle einer Uneinigkeit hinsichtlich der Aus
wertung der im Bericht dargestellten Daten, dürfen verschiedene Schlussfolge
rungen seitens der Polizei und RADAR im Bericht gezogen werden. Die zustän
digen Instanzen in den Verwaltungsstrukturen sollen hiermit eine Hilfe 
bekommen, ihre Aktivität zielgerichtet einzusetzen. 

Bessere Qualität 
und mehr Profes
sionalität in der 
polizeilichen 
Praxis durch 
Monitoring

Durch das Monitoring, das von RADAR durchgeführt wird, verspricht sich die 
Rotterdamer Polizei mehr Professionalität und Qualität bei ihrem Vorgehen 
hinsichtlich Diskriminierungsdelikten. Andere niederländische Polizeiregionen 
hatten seit der Projektinitiierung Beobachterstatus. Die angewandte Form ist 
das Ergebnis aus der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Optimierungs
vorschlägen und jahrelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit. Als Effekt wird 
RADAR nicht mehr als Fremdkörper innerhalb der Institution wahrgenommen. 

Topdown und BottomupAspekte der Umsetzung
Der Tatsachenbericht steht dem „juristischen Dreieck“ zur Verfügung, das 
innerhalb der eigenen Zuständigkeiten weitere Maßnahmen beschließen kann. 

Top down
Die Wissenshierarchie wird durch die Kooperation zwischen der Rotterdamer 
Polizei und RADAR als gleichberechtigte Partner durchbrochen. RADAR empfin
det sich als Teil der Lösung und nicht als Überbringer_in schlechter Botschaften. 



Bottom up Neben seiner fachlichen Kompetenz und langjährigen Erfahrung im Umgang 
mit der Polizei und mit Diskriminierungsdelikten, hält das Team von RADAR die 
regelmäßige und routinierte Kommunikation mit den Polizeistellen für den 
ausschlaggebendsten Faktor, der die Kooperation aufrechterhält. Es finden 
demnach tagtäglich operationelle Kontakte auf jeglicher Dienstebene mit der 
Polizei statt. Auch die im Zusammenhang des regionalen Antidiskriminierungs
netzwerks alle sechs Wochen stattfindenden Treffen werden als Notwendig
keit gesehen, um die institutionellen Beziehungsgeflechte und das gegenseitige 
Vertrauen nachhaltig zu stärken. 

Ressourcen
RADAR bekommt als Dienstleister der Rotterdamer Polizei 30.000 Euro pro Jahr. 
Das Team besteht aus ca. 30 Mitarbeiter_innen, die für die gesamte Region 
zuständig sind. Bei Honoraren wird von einem Stundensatz von 50 Euro ausge
gangen. Die Verträge mit der Polizei werden jedes Jahr um ein Jahr verlängert. 

Herausforderungen bei der Umsetzung 
Im Zeitraum vor der Initiierung des Projekts dominierte der Eindruck seitens 
der Rotterdamer Verwaltung, dass RADAR als NRO kein wirklich ernst zu neh
mender Partner sei, da nicht genau nachzuvollziehen sei, woher die Daten 
stammen, die bezüglich Diskriminierungsfällen erhoben wurden. Im Rahmen 
der Kooperation konnte sich RADAR als MultiAgencyMonitor etablieren und 
seine Lösungsvorschläge durch die Einsicht in Polizeidaten legitimieren. Eine 
Problematik bei der Lösungsfindung für die Identifizierung und den Umgang 
mit Diskriminierungsdelikten war jedoch die Frage, ob alle Polizeibeamt_innen 
qualifiziert sein sollen gegen Diskriminierung vorzugehen oder nur spezialisier
te Kräfte. Die Statistik hinsichtlich diskriminierungs bedingter Strafanzeigen 
besagt, dass 200–300 Strafanzeigen 6.000 aufnehmenden Polizeibediensteten 
gegenüberstehen. Daraus folgert das Team von RADAR jedoch, dass es nicht im 
Interesse der Opfer sein kann, dass Polizist_innen mangels Erfahrung unter 
Umständen aus der persönlichen Einschätzung heraus operieren (Opportuni
tätsrecht). Es wird also davon ausgegangen, dass es eher im Sinne der Opfer 
von Diskriminierungsdelikten sei, dass es eine spezia lisierte Einheit innerhalb 
der Polizei gibt, die die Opfer in ihrer Aufarbeitung unterstützt. Somit wurden 
Koordinationsstellen errichtet und mit eben solchen Expert_innen besetzt. 
Diese dürfen ebenfalls keinen Eintrag im Strafregister haben. Die Expert_innen 
verfügen über Fachwissen hinsichtlich Diskriminierungsvorfällen und delikten. 
Sie tauschen sich täglich mit dem ihnen zugeteilten Revier aus, um zu erfahren, 
was sich in diesem Bereich jeweils an Straftaten und Vorgehensweisen entwi
ckelt oder nicht. Jedoch stellen eben diese Koordinierungsstellen eine Schwä
che des Modells dar. Die Expert_innen arbeiten nur indirekt von einer dem 
Polizeirevier externen Stelle zu und können nur bedingt in die täglichen Abläu
fe eingreifen. Ein weiteres Problem dabei ist, dass sich, wenn ein_e Expert_in 
ausgewechselt werden muss, die Kommunikation zwischen Koordinationsstelle 
und Polizeirevier von Neuem einspielen muss. 



Kritische Nachfragen beziehen sich eher auf die Praxis der Polizei und die 
Kooperation an sich. Es wird teilweise von RADAR erwartet, die Praxis der 
Polizei schneller zu ändern und bei mäßigem Fortschritt striktere Schritte  
einzugehen. Das Team von RADAR jedoch sieht sich als Dienstleister und weiß 
um die fehlende Einflussnahme, die nur die Leitung innehaben kann.

Erfolgsfaktoren
Das Monitoringprojekt bietet eine bessere Übersicht über die Diskriminie
rungsdelikte in der Region. Der Tatsachenbericht jedes Jahr liefert eine einge
hende Anleitung zu Vorgehensweisen bezüglich Diskriminierungsvorfällen und 
ist jeder zuständigen Behörde auf lokaler und regionaler Ebene zugänglich. Die 
Daten hinsichtlich Diskriminierungsdelikten steigen aktuell, weil immer mehr 
Delikte aus dem Informationssystem der Polizei gefiltert werden. Die Koopera
tion mit der Rotterdamer Polizei wird sich dann erst als wirklich erfolgreich 
erweisen, wenn die Datenanzahl bei unverändert sensiblem Blick wieder sinkt.

Wirkung des GPM
Die Wirkung des Modells ist seitens des Rotterdamer Teams schwer einzu
schätzen. Die Antwort darauf kann in zwei bis drei Jahren eher beantwortet 
werden, wenn sich erweist, dass das aktuelle Modell erfolgreich in die Vorge
hensweise der Rotterdamer Polizei einwirkt. 

Was explizit festgestellt wird, ist der ernste Wille und die proaktive Zusammen
arbeit der Rotterdamer Polizei. Das Pilotprojekt wurde in Dordrecht gestartet 
und gilt nun auch seitens der Polizei als Leitbild für eine revisionistische Praxis 
gegen Diskriminierungsdelikte. Die Rotterdamer Polizei verfügt über das drei
fache Budget im Vergleich zu Dordrecht und erklärte sich bereit, das Pilotpro
jekt als Standard zu setzen, was dem Team von RADAR zufolge nicht selbstver
ständlich ist und mehr Hoffnung für die weitere gemeinsame Zusammenarbeit 
gibt. Dies wirkt auch im Hinblick auf die bevorstehende Fusion der Rotterda
mer Polizei mit einem benachbarten Polizeigebiet ermutigend.

Übertragung auf andere Kontexte
Es gibt tatsächlich sehr viele Anfragen an RADAR und dessen Monitoringpro
gramm. Neben diversen Anfragen aus dem europäischen Ausland zeigen die 
polizeilichen Institutionen auf nationaler Ebene Interesse an diesem Projekt. Da 
das Projekt in ZHZ gut funktioniert, wurde beschlossen, ein ähnliches Pilotpro
jekt auch in der Polizeiregion Midden – en WestBrabant zu starten. Wegen der 
geplanten Fusion der Polizeiregionen ZHZ und RR (RotterdamRijnmond) wurde 
RADAR gefragt, ein Angebot zur Ausführung dieser Aufgaben zu machen.

Auch direkte Anfragen aus Deutschland waren dabei. Die deutsche Polizei 
unterscheidet sich jedoch juristisch grundsätzlich von der niederländischen 
Polizei. Die Polizei ist in Deutschland weitaus hierarchischer organisiert und an 
eine strikte Befehlskette gebunden. In den Niederlanden jedoch gilt ein stärke
res Opportunitätsprinzip. Die Polizeibeamt_innen sind dazu aufgefordert, 
uneindeutige Situationen selbst zu bewerten und nicht entlang einer vorgege
benen Befehlsstruktur zu handeln.



b. Nationale Rahmenbedingungen in den Niederlanden

Die Niederlande sind eine zentralisierte repräsentative Demokratie mit einem 
zweikammerigen Parlamentssystem. Die Verfassung der Niederlande enthält 
seit 1983 in Artikel 1 ein Diskriminierungsverbot mit Bezug auf die Diskriminie
rungsgründe Religion, Lebensphilosophie, politische Überzeugung, Geschlecht, 
rassistische Diskriminierung sowie „jeden weiteren Grund“.

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in den 
Niederlanden

Schon seit 1980 existieren in den Niederlanden gesetzliche Regelungen für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen und bereits 1994 trat das allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (Algemene Wet Gelijke Behandeling, AWGB) in Kraft. 
Dieses deckt die Diskriminierungsdimensionen Religion, Weltanschauung, politi
sche Meinung, Geschlecht, Nationalität, hetero oder homosexuelle Orientierung 
und Familienstand ab und bezieht sich außerdem auf rassistische Diskriminierung. 
Diskriminierung war bereits als Tatbestand im Strafrecht verankert, was mit ein 
Grund ist, warum Institutionen wie Polizei und Staatsanwaltschaft sich diesem 
Thema schon langjährig als eigener wichtiger Aufgabe widmen.

Das EURichtlinienpaket zu Diskriminierung wurde 2006 hauptsächlich durch 
Änderung des AWGB umgesetzt, wobei der niederländische Gesetzgeber hier
bei teilweise über die Vorgaben der Richtlinien hinausging. So ist Diskriminie
rungsschutz aufgrund der Religion oder Weltanschauung oder der sexuellen 
Orientierung auch auf den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen anwend
bar und die abgedeckten Diskriminierungsdimensionen beinhalten auch Natio
nalität und Familienstand. Die Anwendungsbereiche des AWGB beinhalten 
insgesamt Beschäftigung, Bereitstellung von Dienstleistung (unter anderem 
auch Bildung) und mit Bezug auf rassistische Diskriminierung auch soziale und 
Gesundheitssicherung. 

Die Diskriminierungsmerkmale Behinderung und chronische Krankheit sowie 
Alter wurden über die Einführung separater Gesetze in den Jahren 2003 und 
2004 respektive geschützt. Das Gesetz zum Merkmal Behinderung enthält über 
die Richtlinien hinausgehend eine Verpflichtung des Arbeitgebers, „effektive“ 
statt nur „angemessene“ Anpassungen des Arbeitsplatzes an die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderung vorzunehmen. Die genannten Gesetze setzen 
auch alle Vorgaben aus den Richtlinien wie das Verbot von Viktimisierung, 
Belästigung oder der Anweisung zu Diskriminierung um.

Einige Aspekte aus den Richtlinien wurden aber auch nicht entsprechend der 
Vorgaben umgesetzt. So enthielt das AWGB bis vor Kurzem keine adäquaten 
Definitionen unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung, was zur Initiie
rung eines Normverletzungsverfahrens vonseiten der Europäischen Union 
führte. Es wurde bemängelt, dass die existierenden Formulierungen keinen 
dem Richtlinienpaket entsprechenden Schutz der Betroffenen gewährleisteten. 
In Reaktion hierauf wurden im September 2011 Angleichungen der Definitio
nen im Gesetz an die europäischen Vorgaben verabschiedet und eine entspre



chende Unterscheidung in das Gesetz aufgenommen15. Eine weitere Verände
rung betraf die Ausnahme von Arbeitsverhältnissen im Privatsektor vom 
Diskriminierungsschutz. Der Wortlaut dieser Ausnahme war von der Kommissi
on als zu weit angesehen worden. Positive Maßnahmen erlaubt das AWGB nur 
bezüglich ethnischer Herkunft und Geschlecht. 

Bis heute enthalten große Teile der niederländischen Gesetzgebung, darunter 
das AWGB und die Gesetze mit Bezug auf Behinderung und Alter, jedoch den 
neutraleren Begriff „Unterscheidung“ anstelle von Diskriminierung als zentra
les Konzept. Dies zog kein Normverletzungsverfahren nach sich. 

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in den 
Niederlanden

Keines der genannten Gesetze beinhaltet verpflichtend vorgeschriebene 
gerichtliche Verfahren. Normale zivil oder verwaltungsgerichtliche Verfahren 
können eingeleitet werden, um die Einhaltung der Gleichbehandlungsstan
dards zu erwirken. In der Praxis geschieht dies oft durch ein spezielles Verfah
ren vor der Kommission für Gleichbehandlung. Diese besteht seit 1994 und 
übernimmt heute die Aufgaben der unabhängigen spezialisierten Stelle. Sie 
deckt, wie in vielen Ländern, alle Diskriminierungsgründe ab.

Individuelle Diskriminierungsfälle kann die Kommission ähnlich einem Gericht 
prüfen. Hierfür ist nicht unbedingt die Anfrage der Betroffenen notwendig, die 
Kommission kann auch auf eigene Initiative aktiv werden. Die Existenz dieses 
spezialisierten Verfahrens ist auf die lange Tradition zurückzuführen, welche 
die strafrechtliche Verfolgbarkeit von Diskriminierung in den Niederlanden hat. 
Sie trägt zur Entlastung der Gerichte und somit zur effektiven Bekämpfung von 
Diskriminierung bei. Die Kommission bezieht in den Verfahren häufig statisti
sche Beweisführung mit ein. Sowohl im speziellen Verfahren vor der Kommis
sion als auch vor regulären Gerichten sind Interessengruppen (wie NROs oder 
andere Organisationen) rechtlich zugelassen. Auch die Beweislastverschiebung 
kommt sowohl vor der Kommission als auch vor regulären Gerichten zur 
Anwendung.

Jährlich wird ein Bericht veröffentlicht, der alle Fälle von Diskriminierung, die 
bei den Diskriminierungsbüros in den Niederlanden gemeldet wurden, doku
mentiert.

3.4 Der DiversityAktionsplan der belgischen Bundesverwaltung zum  
Diversity Mainstreaming in der Personalpolitik

DiversityAnsätze in der Personalpolitik sind in der Wirtschaft weiter verbreitet 
als in der öffentlichen Verwaltung. Trotzdem gibt es viele Gründe für öffent
liche Verwaltung, sich der Heterogenität ihrer (potenziellen) Beschäftigten und 
der daraus resultierenden Chancen und Herausforderungen bewusst zu wer
den. Personelle Vielfalt wertzuschätzen, aber den Blick auch für mögliche aus 

15  http://www.nondiscrimination.net/content/media/NL52Flash%20Report%20NL%20201114%20
Amendment%20Equal%20Treatment%20Laws.pdf

http://www.non-discrimination.net/content/media/NL-52-Flash%20Report%20NL%202011-14%20Amendment%20Equal%20Treatment%20Laws.pdf


dieser Vielfalt resultierende Benachteiligungen zu schärfen, birgt viele Vorteile 
für den öffentlichen Sektor: 

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in den 
Niederlanden

Zum einen kann die Zufriedenheit der Mitarbeiter_innen steigen und der 
Arbeitgeber Verwaltung interessanter werden. Zum anderen kann Verwaltung, 
wenn sie die Ressourcen ihrer vielfältigen Beschäftigten nutzt, Service und 
Dienstleistungen besser abgestimmt auf die Bedürfnisse der heterogenen 
Bevölkerung, für die sie arbeitet, erbringen. Verwaltung kann auch sensibler 
für existierende gesellschaftliche Benachteiligungs und Diskriminierungs
strukturen werden. 

Die belgische Bundesregierung hat diese Notwendigkeiten und Vorteile 
erkannt und einen nationalen Aktionsplan zu Diversity im Personalbereich 
erstellt, der über das hinausgeht, wie pro forma der Pflicht des Arbeitgebers 
nachzukommen ist, Diskriminierungsverbote zu befolgen. Dass eine Bundesver
waltung – als Arbeitgeber in Vorbildfunktion gegenüber anderen Verwaltungen – 
einen solchen Plan unter Einbezug mehrerer Diskriminierungsmerkmale und 
Anwendungsfelder und mit konkreten Zielvereinbarungen erstellt, ist deut
licher Ausdruck guter Praxis.

a. Darstellung des Good Practice Modells

Titel und Kurzbeschreibung 
Der „Diversity Action Plan 2011–2014 der Belgischen Bundesverwaltung“ ope
riert im Bereich des Human Resources Managements. Dabei sind folgende 
Teilbereiche von besonderer Bedeutung: Einstellungsverfahren, Einarbeitung, 
Aus und Weiterbildung, Personalentwicklung, Bewusstseinsförderung.

Die Aktivitäten beziehen sich auf alle Diskriminierungsdimensionen der Anti
diskriminierungsrichtlinien der EU und zielen auf den gesamten öffentlichen 
Sektor ab. Sie werden von der Bundesstelle für Personal und Organisation 
implementiert. Die Bundesrekrutierungsbehörde (SELOR) und das Föderale 
Trainingsinstitut sind dabei Kooperationspartner. 

Ausgangslage
Der Diversity Action Plan ist das Folgeprojekt des 2005 offiziell initiierten 
Action Plan, auf dessen Erfahrungen bei der Ausgestaltung der Maßnahmen 
zurückgegriffen werden konnte. Der erste Aktionsplan war das Produkt des am 
25. Februar 2003 zur Bekämpfung der Diskriminierung erlassenen Gesetzes, 
mit dem Ziel, dessen Anwendung zu unterstützen. 

Es existiert eine Diversitycharta der Bundesverwaltung, welche sich direkt auf 
die Antidiskriminierungsgesetzgebung der EU stützt. Auf nationaler Ebene 
wurde das Zentrum für Chancengleichheit für Männer und Frauen eingerichtet. 
Der Aktionsplan 2011–2014 gibt eine generelle Vorgehensweise im Bereich 
Diversity vor. Diese basiert auf der Integration von Diversity in den unter
schiedlichen Humanressourcenbereichen. Es gibt eine föderale Charta der 



Vielfalt16, die von den föderalen Organisationen unterzeichnet wird und 
Prin zipien zur Vermeidung von Diskriminierung durch Organisations und Per
sonalentwicklung enthält. Auf nationaler Ebene sind das Zentrum für Gleichbe
handlung und die Bekämpfung von Rassismus als auch das Institut zur Gleich
behandlung von Mann und Frau für das Beschwerdemanagement zuständig. 

Zielsetzung 
Das Modell zielt darauf ab, Angestellte des öffentlichen Sektors auf existieren
de Ungleichheitsverhältnisse aufmerksam zu machen. Diversity Mainstreaming 
soll dabei als Querschnittsaufgabe verstanden und in der Verwaltung verortet 
werden. Der Diversity Plan bezieht sich dabei direkt auf die EURichtlinien des 
Antidiskriminierungsgesetzes. 

Zielgruppen
Das Projekt richtet sich an die Verwaltungsorgane des Bundes.

Umgesetzte Maßnahmen
Die Maßnahmen fokussieren sich auf folgende Handlungsfelder, entfalten ihre 
Wirkung jedoch vor allem als Gesamtpaket, das die Organisationskultur mitge
staltet.

Rekrutierungs und Auswahlverfahren: 
  Öffentlichkeitsarbeit in Form einer Kampagne, die sich an unterrepräsentier
te Gruppen richtete

  Den Auswahltest so konzipieren, dass er auch die Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung erfüllt

Einarbeitung und Integration:
 •  Die Veröffentlichung einer Broschüre, die als Ratgeber für neue Bedienstete 
des öffentlichen Dienstes mit Behinderung und deren berufliches Umfeld 
dient. Der Ratgeber bezieht sich dabei auf die verschiedensten Phasen der 
Arbeitsaufnahme und zielt darauf ab, die Stereotype, die es über Menschen 
mit Behinderung gibt, zu bekämpfen. 

Aus und Weiterbildung:
  Diversitytrainings für Mitarbeiter_innen
  Bewusstseinsfördernde Aktivitäten (Trainings, Workshops, Fortbildungen 
etc.), die sich auf die institutionseigenen Ausbilder_innen beziehen

  Programme zum Empowerment und Vorschläge zur Kompetenzerweiterung 
für Frauen, die sich für Führungspositionen bewerben 

• 

• 

• 
• 

• 

16   Vgl. die dreisprachig verfasste Charta http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/Charte%20
avec%20Signatures%20NL%20FR%20DE_tcm11929568.pdf.

http://www.fedweb.belgium.be/fr/binaries/Charte%20avec%20Signatures%20NL%20FR%20DE_tcm119-29568.pdf


Ressourcen

Personalentwicklung und Organisationsentwicklung: 
  Die Entwicklung einer Methodologie zur Etablierung einer Diversitypolitik in 
all ihren Implementierungsphasen, Bereitstellung praktischer Tools (Checklis
ten, Audit, Fragebögen)

 N etzwerktreffen von Diversitybeauftragten aus unterschiedlichen Verwal
tungseinheiten

  Individuelle Beratung hinsichtlich der Erstellung eines Diversity Action Plan
  Aktionsprogramme in interkulturellen Umfeldern entwickeln
  Intergenerationelle Zusammenarbeit
  Charta der Vielfalt
  Informationsveranstaltungen zu der Antidiskriminierungsgesetzgebung
 D ie Verbreitung von GoodPracticeBeispielen bzgl. intergenerationeller 
Zusammenarbeit 

Topdown und BottomupAspekte der Umsetzung
Der Aktionsplan wird von der Führungsebene der Bundesverwaltung für Perso
nal und Organisation unterstützt. Diversity ist ebenfalls ein Teil der Politik des 
Staatssekretärs für den öffentlichen Dienst. 

Top down

Zivilgesellschaftliche Akteure werden bei der Ausbildung von Menschen mit 
Behinderung oder der Kontaktaufnahme mit Gruppen und Netzwerken aus 
dem Ausland eingesetzt. Es werden zudem verschiedene Organisationen zur 
Entwicklung der Tools, wie z. B. Broschüren, Methodologie u. Ä., herangezogen.

Bottom up

Die Prioritätensetzung des Aktionsplans basiert auf der praktischen Erfahrung 
der jeweiligen Diversitybeauftragten, die in das Diversitynetzwerk eingebunden 
sind und in verschiedenen föderalen Institutionen tätig sind. Die Inhalte werden 
zudem zu einem großen Teil durch die Analyse persönlicher Diskriminierungs
erfahrungen der Beschäftigten (z. B. Menschen mit Behinderung, Frauen etc.) 
definiert. Ein Beispiel dafür ist FELINK, welches ein Netzwerk innerhalb der 
Verwaltung ist, und dessen Ziel es ist, Frauen innerhalb der Verwaltung im Ein
satz ihres persönlichen Netzwerkes und ihrer beruflichen und persönlichen Wei
terbildung zu stärken. Ein weiteres Beispiel stellt der Ideenaustausch innerhalb 
der Führungskommission für die Rekrutierung von Menschen mit Behinderung, 
in welcher ebenfalls die Gewerkschaften vertreten sind, dar. 

Ressourcen
Die Bundesverwaltung für Personal und Organisation finanziert den Aktions
plan, indem sie jährlich Ausschreibungen für Diversityprojekte macht. Die Insti
tutionen, die eine Förderung bewilligt bekommen, werden dazu aufgefordert, 
ihre Diversityprojekte entlang der vorgegebenen Kriterien zu konzipieren. Die 
Vorschläge werden einer Analyse unterzogen und die Projekte, die endgültig 
bewilligt werden, bekommen eine Förderung zu 50 %. 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 



Herausforderungen bei der Umsetzung 
Bei der Implementierung muss man sich darauf verlassen, dass die Koopera
tionspartner_innen aus anderen föderalen Institutionen die Implementierung 
des Modells erfolgreich umsetzen. Es ist bislang kein Controlling vorgesehen. 
Diversity in die strategischen Ziele der Organisationen einzubinden, stellt sich 
ebenfalls nicht leicht durchführbar dar, da es immer noch nicht von allen Füh
rungskräften als prioritäre Querschnittsaufgabe verstanden wird. 

Erfolgsfaktoren
Von den Umsetzenden des Diversity Action Plan wurden folgende Faktoren als 
bedeutsam für den Erfolg identifiziert: 

  Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren
  Zusammenarbeit zwischen der Rekrutierungs und Auswahlbehörde, dem 
Ausbildungsinstitut und der Abteilung für organisationale und personelle 
Entwicklung der Bundesstelle für Personal und Organisation 

  Unterstützung des föderalen Diversitynetzwerkes
 K ontinuität der Aktivitäten entlang der Belange der föderalen Institutionen
  Zusammenarbeit mit relevanten Organisationen, Vereinen etc.
  Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gleichbehandlung und Bekämpfung 
von Rassismus und dem Institut für Gleichbehandlung von Frauen und Män
nern

Wirkung des GPM
Der Aktionsplan bezieht sich generell auf Gleichbehandlung und geht an Diver
sity als Ganzes heran durch die Gewährleistung und Kontrolle der Fortschritte 
der Personalabteilungen in ihrer antidiskriminierenden Praxis. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass gewisse Aspekte in diesem Bereich nicht auch spezifische 
Aktionsformen und programme brauchen (z. B. spezielle Ausbildungsprogram
me hinsichtlich des diskriminierungsfreien und Selbstbestimmung fördernden 
kollegialen Umgangs mit Menschen mit Behinderung). 

Übertragung auf andere Kontexte
Die allumfassende Herangehensweise, die sich nicht auf einen partikularen 
Prozess oder eine spezifische unterrepräsentierte Zielgruppe beschränkt, fand 
schon reges Interesse und wurde international angefragt (Quebec, Dänemark, 
Frankreich, OECD etc.). Das Modell bietet eine Anwendungsmöglichkeit für 
verschiedene Verwaltungsebenen, denn die Idee eines themenübergreifenden 
integrierten Aktionsplans kann als Ganzes auch in andere Organisationen über
tragen werden.

• 
• 

• 
• 
• 
• 

b. Nationale Rahmenbedingungen in Belgien

Belgien ist eine zweikammerige parlamentarische Demokratie, in der Regionen 
und (Sprach)Gemeinschaften umfangreiche, jedoch asymmetrisch verteilte 
Kompetenzen genießen.



Die föderale Struktur stellt die Implementierung vor die Herausforderung, dass 
je nach Region unterschiedliche Traditionen des Umgangs mit dem Thema 
Diskriminierung verbreitet sind. So sind die niederländischsprachigen Gebiete 
stärker vom Vereinigten Königreich und den Niederlanden mit ihren umfang
reicheren Traditionen in diesem Bereich beeinflusst als die französischsprachi
gen Gebiete.

Bereits bevor das Richtlinienpaket in Belgien umgesetzt wurde, genossen Opfer 
von Diskriminierung auf Grundlage eines Bundesgesetzes aus dem Jahr 1981 – 
und der Verfassung, die ebenfalls ein Diskriminierungsverbot enthält – gewis
sen Schutz. Die Implementierung dieser frühen Schutzmechanismen über das 
Strafrecht zeigt, ähnlich wie in den Niederlanden, dass Diskriminierung früh als 
ernstes Problem für die Gesellschaft anerkannt wurde. Gleichzeitig herrschten 
für Opfer von Diskriminierung bei der Wahrnehmung ihrer Rechte aber relativ 
hohe Hürden vor, da die Intention der Diskriminierenden vonseiten des Opfers 
bewiesen werden musste.

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in  
Belgien

Die Umsetzung des Richtlinienpakets erfolgte dann zunächst über ein Gesetz 
zur Bekämpfung von Diskriminierung, das im Jahr 2003 verabschiedet wurde. 
Hierbei handelte es sich nun um ein zivilrechtliches Instrument, das jedoch 
auch mehrere strafrechtliche Sanktionen enthielt. Es deckte zahlreiche Diskri
minierungsgründe ab und ging im Anwendungsbereich teilweise über die Vor
gaben der Richtlinien hinaus. Jedoch wurde das Gesetz in Teilen vom Verfas
sungsgericht als nicht verfassungskonform eingestuft, woraufhin im Jahr 2007 
neue Gesetze angenommen wurden.

Das Bundesgesetz von 1981 wurde abgeändert, um die Antirassismusrichtlinie 
umzusetzen. Das Gesetz verbietet rassistische Diskriminierung und Diskriminie
rung aufgrund von Hautfarbe, nationaler oder ethnischer Herkunft und Natio
nalität. Das neue „Allgemeine Antidiskriminierungsbundesgesetz“ deckt eine 
über die Vorgaben aus dem Richtlinienpaket hinausgehende Reihe von Diskri
minierungsgründen ab: Dies sind Alter, sexuelle Orientierung, Familienstand, 
Geburt, Einkommen, religiöser oder philosophischer Glaube, momentaner oder 
zukünftiger Gesundheitsstatus, Behinderung, physische Charakteristika, politi
sche Meinung, Einstellung zu Gewerkschaften, Sprache, genetische Charakte
ristika und soziale Herkunft. Darüber hinaus existiert das Bundesgesetz zur 
Bekämpfung von Diskriminierung zwischen Männern und Frauen, welches sich 
auf Geschlecht und verwandte Diskriminierungsgründe wie Mutterschaft, 
Schwangerschaft oder Transsexualität bezieht.

Über das Bundesgesetz gegen rassistische Diskriminierung und das Allgemeine 
Antidiskriminierungsbundesgesetz sind weite Teile des öffentlichen Lebens 
abgedeckt. Neben dem Zugang zu Gütern und Dienstleistungen vonseiten der 
öffentlichen Hand sind dies Zugang zu Beschäftigung, Umstände des Beschäfti
gungsverhältnisses, Kündigung, Vergütung sowohl im öffentlichen als auch  
im privaten Sektor, Zugang zum öffentlichen Dienst, Vermeidung diskriminie



render Bestimmungen in offiziellen Dokumenten sowie Zugang zu und Ausfüh
rung öffentlich zugänglicher ökonomischer, sozialer, kultureller und politischer 
Aktivitäten. 

Das Antirassismusgesetz und das Allgemeine Antidiskriminierungsgesetz setzen 
alle zentralen Konzepte des Richtlinienpakets um: So sind unmittelbare und 
mittelbare Diskriminierung genauso verboten wie Belästigung, Anweisung zur 
Diskriminierung und Viktimisierung. Es existieren keine Bezüge zu Mehrfachdis
kriminierung. Positive Maßnahmen sind im Anwendungsbereich Beschäftigung 
möglich. Arbeitsplätze und Wohnungen müssen entsprechend den Bedürfnis
sen von Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Bezüglich der adäquaten 
Gestaltung von Wohnraum bestehen teilweise Uneinigkeiten über die Zustän
digkeit auf Bundes oder Landesebene. Gibt es keine adäquaten Wohnungsan
gebote, stellt dies eine strukturelle Form von Diskriminierung dar.

Beide Bundesgesetze sehen Beweislastverschiebung in allen rechtlichen Ver
fahren, außer den strafrechtlichen, vor. Statistische Daten und Rekurrenztests, 
die Überprüfung in einer versuchsweisen Anordnung einer Situation, sind als 
Beweise erlaubt.

Nationale  
Rahmenbedin
gungen in  
Belgien

Das Allgemeine Antidiskriminierungsgesetz und das Antirassismusgesetz legen 
sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche Rechtswege für Opfer von Diskri
minierung fest. Diese gelten in großen Teilen für alle Diskriminierungsgründe, 
nur einige strafrechtlich relevante Tatbestände mit Blick auf Rassismus sind 
ausschließlich im Antirassismusgesetz enthalten.

Opfer von Diskriminierung können, wie in beiden Rechtsakten festgeschrieben, 
erreichen, dass die diskriminierende Regelung als null und nichtig erklärt wird, 
um eine einstweilige Verfügung aussprechen oder Entschädigungszahlungen 
erwirken zu lassen. Weiterhin kann das Opfer verlangen, dass das betreffende 
Gerichtsurteil am Ort des Geschehens oder in einer richterlichen Zeitung veröf
fentlicht wird.

Neben den bundesweit gültigen Rechtsinstrumenten haben auch alle Regionen 
und (Sprach)Gemeinschaften in ihren jeweiligen Kompetenzbereichen unter
schiedliche Gesetze verabschiedet.

Die Rolle der spezialisierten Stelle übernimmt in Belgien das Zentrum für Chan
cengleichheit und Rassismusbekämpfung, das bei seiner Gründung 1993 
ursprünglich nur für die Unterstützung von Rassismusopfern zuständig war. 
Das Mandat der Institution wurde erweitert, sodass sie heute auch für Migra
tion, Menschenhandel, Armut und nicht rassistische Diskriminierung zuständig 
ist. Die Diskriminierungsmerkmale, für die das Zentrum zuständig ist, entspre
chen denen im Allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz beinhalteten.

Als weitere Institution mit Zuständigkeit für das Merkmal Geschlecht existiert 
das Zentrum für Gleichheit von Frauen und Männern.



Das Allgemeine Antidiskriminierungsgesetz garantiert auch den rechtlichen 
Status von Organisationen, die seit mindestens drei Jahren im Bereich des 
Menschenrechts oder Diskriminierungsschutzes arbeiten, sowie von Gewerk
schaften. Diese können (zivilrechtliche oder strafrechtliche) Klage auf Basis der 
Antidiskriminierungsgesetzgebung erheben. 

3.5 Die Antidiskriminierungsklausel der Stadt Gent (Belgien) zum Diversity  
Mainstreaming in der Fördermittelvergabe 

In der Stadt Gent ist der Diversitygedanke über die Antidiskriminierungsklausel 
konsequent in der öffentlichen Auftragsvergabe umgesetzt. Ein Nichtbeachten 
kann sogar zum nachträglichen Auflösen eines Vertrages führen. Dies ist Zei
chen guter Praxis, weil die öffentliche Auftragsvergabe aus verschiedenen 
Gründen von besonderer Bedeutung für das Mainstreaming eines Diversity 
und Antidiskriminierungsgedankens ist: Sie birgt als starkes Kommunikations
instrument die Chance, eine Verpflichtung zu Antidiskriminierung in die Privat
wirtschaft zu tragen – und signalisiert auch der Bevölkerung, dass es der 
Verwaltung mit dem Antidiskriminierungsgedanken „ernst ist“. Da Wirtschaft
lichkeit der Leitgedanke des Vergaberechts ist, kann außerdem gezeigt werden, 
dass – entgegen der verbreiteten Meinung – DiversityAnsätze und Wirtschaft
lichkeit nicht im Missverhältnis zueinander stehen, sondern sich ergänzen oder 
sogar bedingen können17.

a. Darstellung des Good Practice Modells

Titel und Kurzbeschreibung
Die Stadt Gent in Belgien (Flandern) hat eine Antidiskriminierungsklausel in ihre 
öffentliche Fördermittel und Auftragsvergabe implementiert. Alle Koopera
tionspartner_innen der Stadt Gent werden durch diese Klausel dazu verpflich
tet, die Antidiskriminierungsklausel in den jeweils abgeschlossenen Verträgen 
umzusetzen. 

Das im Mai 2009 initiierte Projekt wurde vom Programm Chancengleichheit 
und Diversity der Stadt Gent begleitet18. Die Implementierung endete im Jahr 
2011. 

Seit Dezember 2011 hat ein weiteres Implementierungsprojekt begonnen, das 
die Antidiskriminierungsklausel auf jegliche Regularien und Abmachungen der 
Stadt Gent mit jeglichen Akteur_innen und Dienstleister_innen ausweitet. 

Primärer Ansprechpartner in dem Implementierungsprojekt ist das Amt für 
Diversity und Antidiskriminierung in Gent. 

17  Vergleiche diesbezüglich auch das Gutachten von Prof. Bär/Ölcüm: Diskriminierungsschutz im 
Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe, 2008. 

18  http://www.gent.be/eCache/THE/1/47/622.html.

http://www.gent.be/eCache/THE/1/47/622.html


Ausgangslage
Gent wird seitens des Projektteams als progressive Großstadt, die offen für 
innovative Ansätze ist, beschrieben. Hinter der Antidiskriminierungsklausel 
steckt die Überzeugung, dass sich nicht nur die Integrations bzw. Antidiskrimi
nierungsbehörde, sondern jede_r Einzelne verantwortlich fühlen soll, gegen 
Diskriminierung zu kämpfen. 

Das Büro für Diversity ist bereits seit 13 Jahren für Gleichbehandlung verant
wortlich. Das Team hat diese Klausel in enger Kooperation mit der Stadt Stock
holm, die eine solche bereits zuvor eingeführt hatte, entwickelt und in mittler
weile alle Verträge der Stadt Gent aufgenommen. 

Zielsetzung 
Die Stadt Gent möchte alle Rechte bzgl. Gleichbehandlung garantieren.

Das Implementierungsprojekt sollte sowohl Bürger_innen als auch alle, die 
öffentlichrechtliche Verträge mit der Stadt eingehen, über Antidiskriminie
rungspolitik informieren und Diversity als Grundlage für das Zusammenleben 
in der Stadt fördern. Es sollte durch die Antidiskriminierungsklausel mehr 
Bewusstsein für Antidiskriminierung geschaffen werden. Den Bürger_innen der 
Stadt soll kommuniziert werden, dass die Stadt Gent nicht mit diskriminieren
den Akteur_innen kooperieren möchte. 

Zielgruppen
Jegliche Akteur_innen, die mit der Stadt Gent zusammenarbeiten:

  Kooperationspartner_innen, die Fördermittel beantragen
 A uftragnehmer_innen
  Einwohner_innen der Stadt, die durch diese Klausel sensibilisiert werden 
sollen 

Effektivität und 
Effizienz

Umgesetzte Maßnahmen
Die Projektgruppe wurde von einem Jurist_innenteam begleitet, das die Aufga
be hatte, Vorschläge zur Formulierung zu erarbeiten, die für eine effektive und 
effiziente Anwendung der Klausel sorgen. Alle öffentlichrechtlichen Verträge 
werden von Jurist_innen auf die Einhaltung der Klausel hin kontrolliert. 

Einführungskurse
Alle neuen Mitarbeiter_innen der Stadt Gent sind dazu verpflichtet, Einfüh
rungskurse für die Arbeit in der Verwaltung zu absolvieren sowie Kurse des 
Büros für Vielfalt zu besuchen. Das Büro für Vielfalt ist Teil der Antidiskriminie
rungsbehörde und dient als Informationsknotenpunkt.
 

Gesetzliche 
Pflicht

Der Stadtrat stellt einen Antidiskriminierungsaktionsplan19 zusammen, der die 
Stadt Gent gesetzlich dazu verpflichtet, diesen auch umzusetzen. 

• 
• 
• 

19   Siehe in flämischer Sprache: http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Beleidsno
ta%20Diversiteit%2020082013.pdf sowie auch http://www.gent.be/eCache/THE/1/31/080.html.

http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Beleidsnota%20Diversiteit%202008-2013.pdf
http://www.gent.be/docs/Departement%20Stafdiensten/Beleidsnota%20Diversiteit%202008-2013.pdf
http://www.gent.be/eCache/THE/1/31/080.html


Topdown und BottomupAspekte der Umsetzung
Das Projektteam steht in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtrat sowie 
Akteur_innen, die öffentlichrechtliche Aufgaben der Stadt Gent wahrnehmen. 
Das Büro für Vielfalt ist eng mit den administrativen Organen der Stadt verbun
den – dabei im Besonderen mit der Personalverwaltung.

Die Antidiskriminierungsbehörde begreift die Umsetzung der Antidiskriminie
rungsrichtlinien und klausel als einen laufenden Prozess, der weiter optimiert 
werden kann. Deshalb ist sie offen für die eingehenden Rückmeldungen aus 
der Verwaltung, um diese effektiver zu gestalten. 

Ressourcen
Das Hauptteam innerhalb der zweijährigen Implementierung bestand aus 
sechs Personen. Das Projekt war sehr darauf bedacht, einen BottomupPro
zess bei der Konzipierung der Aktivitäten anzutreiben. Die Gruppe bestand aus 
Personen mit jeweils unterschiedlichen professionellen Hintergründen. Es 
wurden Bildungs und Informationsprogramme erstellt, zu denen jede_r Mitar
beiter_in aus dem Verwaltungsnetzwerk Zugang hat. Das Netzwerk wiederum 
ist in Projektgruppen untergliedert.

Herausforderungen bei der Umsetzung 
Das Ausmaß des Projekts stellt sich für die Implementierung der Antidiskrimi
nierungsklausel als große Herausforderung dar. Alle relevanten Akteur_innen 
müssen sensibilisiert und auf die Klausel sowie Antidiskriminierungsrichtlinien 
aufmerksam gemacht werden. Diese Querschnittsaufgabe ist schwer zu koor
dinieren. Die Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung der Klausel stellt organisato
rische Herausforderungen dar. 

Erfolgsfaktoren
Die Stadt Gent als Ganzes stellt sich gegen Diskriminierung und vermittelt in 
ihren Aktionen Verantwortung für alle. Auf die Kommunikation und Kampag
nen hinsichtlich Antidiskriminierung wird der Schwerpunkt gesetzt. 

Wirkung des GPM
Die Wirkung ist noch nicht absehbar, aber aus den Vorerfahrungen können 
Effekte vermutet werden. Das Fehlen bisheriger Verstöße kann vorsichtig als 
erfolgreiche Bewusstseinsarbeit gedeutet werden. Da es bisher keinen Fall gab, 
kann auch noch nicht genau gesagt werden, wie ein Verstoß geahndet würde.



D. Fazit

Diversity auf 
dem Weg in den 
Mainstream

Die vorliegende exemplarische Aufstellung von Modellen guter Praxis macht 
deutlich, dass sich unterschiedlichste Verwaltungen in europäischen Staaten 
den Themen Diversity und Diskriminierungsschutz mit Engagement und star
kem Bewusstsein für deren Bedeutung widmen. Potenziale, die Gesetzes
änderungen im Bereich Antidiskriminierung mit sich brachten, wurden (an)
erkannt und es wurde engagiert nach Wegen gesucht, damit diese möglichst 
ihre volle Wirkung entfalten können. Die unterschiedlichen Beispiele zeigen, 
dass dieses Thema Verwaltungen mehr und mehr durchdringt und auf dem 
Weg in den Mainstream ist. Die Mittel und Wege der Umsetzung sind dabei 
genauso vielfältig wie die Umstände und Kontexte, in denen die Modelle imple
mentiert werden. Diese Publikation konnte den Leser_innen deshalb auch nur 
Anregungen geben, wie im eigenen Kontext der Weg zum Diversity Mainstrea
ming weiter gestaltet werden kann. Und welche Verwaltungen möglicherweise 
für einen intensiveren fachlichen Austausch kontaktiert werden könnten. 

Mit Herausfor
derungen  
umgehen: 

Die dargestellten Good Practice Modelle zeigen einige Umsetzungswege mit 
bestehenden Herausforderungen, die auch aus Deutschland bekannt sind, 
umzugehen: 

Widerstände 
vermeiden

Gesetze können in zweierlei Richtung wirken, einerseits als normgebende 
Orientierung als Grundlage von Verwaltungshandeln, andererseits können sie 
Widerstand auslösen, nicht nachvollziehbar sein. Beide Wirkrichtungen muss 
Verwaltung kennen und in ihre Planungen einbeziehen. In Prozessen von 
Arbeitsverdichtung und Stellenabbau läuft das Thema Diskriminierungsschutz 
ansonsten Gefahr vernachlässigt zu werden, wenn nicht allen Beschäftigten 
deutlich ist, dass nur über eine Integration in das Alltagshandeln Verwaltung 
fähig ist, ein guter Dienstleister und Arbeitgeber zu sein. Um Gesetzen zur 
Wirkung zu verhelfen, zeigen sowohl das Modell aus Salzburg wie aus Polen, 
dass ein Ansatz darin besteht, über Kommunikationsstrategien Bewusstseins
bildung und umfassende Informationsverbreitung zu neuen Regelungen so zu 
begleiten, dass möglichst Prozessen von Widerständen bewusst entgegen
gesteuert werden kann. 

Erfahrungen 
analysieren  
+ in Planung 
einbeziehen

Die Erfahrungen des Modells aus Polen sind dabei noch sehr jung. Gleichzeitig 
wurde vorab Zeit investiert, aus internationalen Erfahrungen zu analysieren, 
wie ungewollte Effekte möglicherweise vermieden werden können. Das Ziel, 
auf kommunaler Ebene Bedarfe zu erkennen, Kenntnisse zu verbreiten und 
Expertise vor Ort zu stärken, um der zunehmenden Vielfalt der Bevölkerung 
gerecht zu werden, gibt Anregungen für eigene Strategien. 

Sinn vermitteln Die Sinnhaftigkeit zu erfahren und die Wirkung für die eigene Arbeit zu erken
nen, ist eine weitere Möglichkeit, zu vermeiden, dass bloße Lippenbekenntnisse 
geäußert werden. Dieses Phänomen wurde von den Teilnehmenden der Work
shops im Rahmen des Projekts als in der eigenen Praxis anzutreffende Heraus
forderung benannt. 



Spezialisierte 
Strukturen  
aufbauen

Aktiv für Chancengleichheit einzutreten, kann wie im Rotterdamer Modell 
gezeigt, bedeuten, spezialisierte Strukturen in der eigenen Behörde aufzubauen 
und mit der Expertise anderer Akteur_innen zu ergänzen. 

Diskriminierung 
proaktiv  
auf spüren

Vor allem auch die gezielte Analyse durch Institutionen der öffentlichen  
Verwaltung, ob Diskriminierung stattfindet, statt auf das Vorbringen von 
Beschwerden zu warten, ist ein Umsetzungsweg, den Verwaltungen in 
Deutschland erwägen können. Dies ermöglicht frühzeitig Gegenmaßnahmen 
einleiten zu können. 

Externe  
Expertise  
einbeziehen

Externe Expertise spätestens dann einzubeziehen, wenn erkannt wird, dass die 
Expertise in den eigenen Reihen zu wenige Berührungspunkte mit den Lebens
welten und Diskriminierungserfahrungen der gesamten Bevölkerung bietet, 
stellt nach den Rotterdamer Erfahrungen Vertrauen in die Arbeit von Behör
den her. Hier zeigt das Modell auf, in welcher Form der Einbezug unterreprä
sentierter (zivilgesellschaftlicher) Gruppen praktiziert werden kann, dass insti
tutionelle Beziehungsgeflechte aber auch Zeit zur Entwicklung brauchen. 

Diversity fördern: Die vielfältigen Lebenswelten auch in die Innensicht der Verwaltung zu bringen, 
ist ein Aspekt, den nicht nur das Rotterdamer Modell mit seiner institutiona
lisierten Kooperation mit einer NRO praktiziert, sondern auch ein Aspekt, den 
die vorgestellte Personalpolitik aus Belgien verfolgt. Auch in Deutschland ist 
der Ruf danach, dass Verwaltung die Bevölkerung widerspiegeln soll, laut zu 
vernehmen. Teilweise stehen diesen Forderungen und auch Bemühungen aber 
Einstellungsstopps und Stellenrückbau gegenüber. Dass selbst bei diesen Rah
menbedingungen Möglichkeiten über die Personalentwicklung bestehen, zu 
sensibilisieren und darüber dem Dienstleistungsgedanken Rechnung zu tragen, 
ist ein Umsetzungsweg, der auch in Deutschland offensteht. Gleichzeitig zeigt 
dieses Modell Wege auf, wie eine Verwaltung die Konkurrenz um Fachkräfte 
für sich entscheiden kann, da sie über Diversity Mainstreaming in der Personal
politik als ein attraktiver Arbeitgeber punkten kann. 

Möglichkeiten 
der Personal
entwicklung

Fördermittel
vergabe

Die Fördermittelvergabe schließlich stellt ein starkes Instrument dar, über das 
Institutionen der öffentlichen Verwaltung Wirkung in den Privatsektor entfal
ten und somit über ihre gesellschaftliche Vorbildfunktion hinausgehen können.

Gestaltungs
möglichkeiten 
nutzen

All diese Zielstellungen und Umsetzungswege geben eindrucksvoll Zeugnis von 
der Relevanz des Themas und seinem direkten Bezug zu Verwaltungshandeln. 
Sie zeigen auch, wie viel Spielraum und wie viele Möglichkeiten vielerorts noch 
für einen stärkeren Einbezug des Themas Chancengleichheit in die Gestaltung 
von Verwaltungshandeln vorhanden sind. Hinter jedem Modell guter Praxis 
stehen auch Menschen, die Chancengleichheit und Antidiskriminierung in 
ihrem Aufgabengebiet als primäre Aufgaben verstehen und mit ihrem Engage
ment dazu beigetragen haben, dass das wichtige Thema an Bedeutung 
gewinnt.



Potenziale 
a usschöpfen

Und letztlich stellen Diskriminierungsschutz und die Herstellung von Chancen
gleichheit – unabhängig vom Land und unabhängig von der jeweiligen Tradition 
des Diskriminierungsschutzes – auch europäische Grundwerte dar. Diskriminie
rungsprävention statt bekämpfung ist dabei oberste Priorität und ideales Ziel, 
zu dessen Erreichung Verwaltung als zentrale Gesellschaft ordnende Instanz 
bei Weitem noch nicht alle Potenziale ausgeschöpft hat.

Weitere Quellen:
http://www.equineteurope.org
http://www.nondiscrimination.net/

http://www.equineteurope.org/
http://www.nondiscrimination.net/
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